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Themenfeld 2 

 

Europas Verfassung 
 

 

 

 

 
 

Die Europäische Union gibt sich eine 

Verfassung. Doch bleiben viele Fragen 

spannend. Wie funktioniert eine Demo-

kratie von rund 500 Mio. Menschen, die 

über 40 verschiedene Sprachen spre-

chen? Welche Werte und Interessen teilen 

die Europäer? Wie lassen sich zugleich 

europäische Handlungsfähigkeit und 

Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten be-

wahren? Welche zentralen Aufgaben 

muss die Europäische Union in den 

kommenden Jahren anpacken? Können 

die großen wirtschaftlichen Unterschiede 

innerhalb der EU bewältigt werden? 

Gelingt die Erneuerung der sozialen 

Sicherungssysteme in den Mitglied-

staaten? Was ist künftig ein „Normal-

arbeitsverhältnis“? Wie lassen sich das 

europäische Wirtschaftsmodell und 

ökologische Nachhaltigkeit besser in 

Einklang bringen? Welche Rolle soll ein 

erweitertes Europa in der Welt spielen?  

 

 

 
 

 
 

 

 

Die politische Struktur der EU 
 

Was bedeutet eigentlich „ Europäische 

Integration“ ? 

Unter dem Begriff der „Integration“ ist das 

freiwillige Zusammenführen der 

europäischen Gesellschaften und der 

europäischen Nationalstaaten über 

bestehende Grenzen hinweg zu 

verstehen. „Europäische Integration“ 

bezeichnet dabei sowohl einen 

bestimmten Zustand als auch den Prozess 

der Entwicklung. Wirtschaftliche Gründe 

waren bislang eine wesentliche Triebkraft 

für weitere Integrationsschritte. Durch die 

Schaffung eines Binnenmarktes und in der 

Folge der Wirtschafts- und Währungs-

union sollte die wirtschaftliche Entwicklung 

in den Mitgliedstaaten angekurbelt 

werden. 

 

Die Aufgaben der Europäischen Union 

reichen heute weit über eine gemeinsame 

Marktordnung hinaus. Fragen der 

Strukturpolitik, der Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit, des Verbraucherschutzes, 

der Zuwanderung, des Umgangs mit 

neuen Technologien und die Setzung von 

sozialen und ökologischen Standards sind 
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im integrierten europäischen Rechts- und 

Wirtschaftsraum nicht mehr allein national 

zu bewältigen. Dies gilt auch für die 

Gewährleistung der inneren Sicherheit 

angesichts offener Grenzen im 

Binnenmarkt und zunehmend für Fragen 

der Außen- und Sicherheitspolitik.  

Über die letzten fünf Jahrzehnte hat sich 

ausgehend von der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl (1952) 

und den Römischen Verträgen (1957) 

über die Einheitliche Europäische Akte 

(1986) und die Vertragsrevisionen und 

Ergänzungen von Maastricht (1991), 

Amsterdam (1997) und Nizza (2000) ein 

dichtes Geflecht von Normen und 

Institutionen herausgebildet, das Staaten 

in einer bisher ungekannten Weise 

miteinander verbindet. So gehen zum 

Beispiel inzwischen mehr als die Hälfte 

aller Gesetzgebungsvorhaben, die in den 

Deutschen Bundestag eingebracht 

werden, auf Entscheidungen zurück, die 

zuvor auf europäischer Ebene getroffen 

worden sind. Die Einführung des Euro-

Bargeldes in 12 EU-Staaten Anfang 2002 

ist ein sichtbarer Ausdruck des erreichten 

Integrationsstandes.  

Die Europäische Integration ist ein 

dynamischer Prozess. In bislang drei 

Erweiterungsrunden hat sich die 

Europäische Union von ursprünglich sechs 

auf nunmehr 15 Mitgliedstaaten ver-

größert. Zehn überwiegend mittel- und 

osteuropäische Länder sind am 1. Mai 

2004 in die EU aufgenommen worden und 

aller Voraussicht nach werden noch 

weitere folgen. EU-ropa wird wichtiger, 

größer und vielfältiger. 

 

Akteure europäischer Politik 

Die wichtigsten Institutionen der Euro-

päischen Union sind  

·  der Europäische Rat,  

·  der Ministerrat,  

·  die Europäische Kommission,  

·  das Europäische Parlament und  

·  der Europäische Gerichtshof.  

 

Eine übergreifende Funktion in der EU hat 

der Europäische Rat, der sich aus den 

Staats- und Regierungschefs der Mitglied-

staaten und dem Präsidenten der EU-

Kommission zusammensetzt. Mindestens 

zweimal, in der Regel vier bis fünfmal im 

Jahr kommen die Regierungschefs, 

unterstützt von den Außenministern, zu 

diesen Gipfeltreffen zusammen. Auch der 

Kommissionspräsident mit einem weiteren 

Kommissionsmitglied nimmt am Euro-

päischen Rat teil. Laut Artikel 4 des EU-

Vertrages gibt der Europäische Rat der 

Gemeinschaft die für ihre Entwicklung 

notwendigen Impulse und legt die 

allgemeinen politischen Zielvorstellungen 

für diese Entwicklung fest. Dieses 

Gremium beschließt unter anderem 

grundlegende Reformen der EU. Jeweils 

für ein halbes Jahr übernimmt ein 

Mitgliedsstaat die EU-Ratspräsidentschaft, 

das heißt den Vorsitz des Europäischen 

Rates. Dieses Land ist für die laufende 

Arbeit verantwortlich und setzt Akzente für 

die zukünftige Politik. In der ersten 

Jahreshälfte 2003 hat Griechenland und in 

der zweiten Italien den EU-Vorsitz. Die 

Präsidentschaft muss alle Treffen des 

Rats organisieren. Sie vertritt die EU nach 

außen und ist Ansprechpartner für 

Drittstaaten. Wichtige Entscheidungen, die 

vom Europäischen Rat getroffen werden, 

sind z.B. die Einigung auf die jeweils 
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sechsjährige Finanzplanung der EU, wer 

Präsident der Europäischen Zentralbank 

wird oder ob Beitrittsverhandlungen mit 

einem Land begonnen werden sollen. 

 

Der Ministerrat  

(http://ue.eu.int/de/Info/index.htm) 

repräsentiert die Vertretung der Mitglied-

staaten im politischen System der 

Europäischen Union. De facto besitzt der 

Ministerrat, oft einfach Rat genannt, die 

zentrale Entscheidungsbefugnis zur 

Realisierung der vertraglich festgelegten 

Ziele der Europäischen Union. Im Rat 

tagen je nach Tagesordnungspunkten – 

zum Beispiel Auswärtiges, Landwirtschaft 

oder Verkehr – die zuständigen 

Fachminister der Mitgliedsstaaten. 

Beschlüsse werden mit qualifizierter 

Mehrheit (nach dem Vertrag von Nizza 

sind ungefähr 70 % der gewichteten 

Stimmen für eine Entscheidung mit 

qualifizierter Mehrheit erforderlich) gefasst, 

sofern in den EU-Verträgen für diesen 

Bereich nicht Einstimmigkeit oder eine 

einfache Mehrheit vorgeschrieben ist. 

Jedes Land hat je nach Größe eine 

bestimmte Anzahl von Stimmen: 

Deutschland und Frankreich je zehn, 

Belgien fünf, Luxemburg zwei.  

 

Die Europäische Kommission  

(www.eu-kommission.de) gilt als genuin 

europäische Institution. Ihre Mitglieder 

werden vertragsrechtlich auf das Wohl der 

Europäischen Union verpflichtet und 

handeln unabhängig von den nationalen 

Regierungen. Die Europäische Kommis-

sion übernimmt drei Rollen:  

•  als „Motor der Integration“ treibt sie 

die politisch-inhaltliche Ausge-

staltung der Europäischen Union 

voran – in erster Linie durch 

Vorschläge für neue Rechtsnormen, 

die dann vom Ministerrat und dem 

Europäischen Parlament beschlos-

sen werden;  

•  als „Hüterin der Verträge“ überwacht 

sie Umsetzung und Anwendung des 

Gemeinschaftsrechts;  

•  als „Exekutive der Gemeinschaft“ ist 

sie für die Durchführung der Ge-

meinsamen Politiken verantwortlich. 

 

Die Unions-Verträge bestimmen, dass in 

der EU nur die Kommission ein 

Initiativrecht hat, also das Recht, 

„Gesetzentwürfe“ vorzulegen. Die Verab-

schiedung von Kommissionsvorschlägen 

liegt aber bei Rat und Parlament, die die 

Kommission auch auffordern dürfen, 

Gesetzentwürfe vorzulegen. Jedes EU-

Land entsendet zur Zeit einen Kommissar 

nach Brüssel. Die Kommissare sind für 

einzelne Bereiche wie Landwirtschaft, 

Handel oder Außenbeziehungen verant-

wortlich. Sie arbeiten völlig unabhängig 

von Regierungen oder anderen Stellen. 

Beschlüsse kann die Kommission nur im 

gesamten Kollegium mit der Stimmen-

mehrheit der Mitglieder fassen. Der 

Präsident der Kommission, ist zugleich 

Mitglied des Europäischen Rates. Sitz der 

Kommission ist Brüssel.  

 

Das Europäische Parlament 

(www.europarl.eu.int) ist das einzige direkt 

von den Bürgern gewählte und somit 

unmittelbar legitimierte Organ der 

Europäischen Union. Seit Gründung der 

Europäischen Union ist das Europäische 

Parlament erheblich gestärkt worden. So 

wurden ihm immer weitergehende 

Kompetenzen der Politikgestaltung und 
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der Kontrolle zugeschrieben. Inzwischen 

ist das Europäische Parlament an rund 80 

Prozent der europäischen Gesetz-

gebungsakte gleichberechtigt neben dem 

Ministerrat beteiligt. Darüber hinaus berät 

das EP zusammen mit dem Ministerrat 

den jährlichen EU-Haushaltsentwurf der 

Kommission und verabschiedet ihn. Das 

Parlament muss der Benennung des 

Kommissionspräsidenten und der Kom-

missare zustimmen. Mit einem Miss-

trauensvotum kann das EP darüber hinaus 

die Kommission zum Rücktritt zwingen. 

Völkerrechtliche Verträge der EU können 

nur in Kraft treten, wenn das Parlament 

zugestimmt hat - ein wichtiges Recht bei 

der EU-Erweiterung. Mit der EU-

Erweiterung von Mai 2004 ist die Zahl der 

Parlamentarier auf 732 angestiegen. Um 

Themen fachkundig behandeln zu können, 

arbeiten die Abgeordneten neben den 

Plenardebatten in insgesamt 17 

Ausschüssen, wie zum Beispiel dem 

Ausschuss für Auswärtige Angelegen-

heiten oder dem Ausschuss für Arbeit und 

Soziales. Zwölf Wochen im Jahr tagt das 

EP in Straßburg. Dazwischen treffen sich 

Fraktionen und Ausschüsse in Brüssel. 

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 

(http://curia.eu.int/de/index.htm) bildet zu-

sammen mit dem sogenannten Gericht 

Erster Instanz die Gerichtsbarkeit der 

Europäischen Union. Der Gerichtshof 

besteht aus fünfzehn Richtern und acht 

Generalanwälten.  Die Richter und Gene-

ralanwälte werden von den Regierungen 

der Mitgliedstaaten im gegenseitigen 

Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt; 

Wiederernennung ist zulässig. Der EuGH 

sichert die Wahrung des Rechts bei der 

Auslegung und Anwendung der 

Gemeinschaftsverträge. Um diesen Auf-

trag erfüllen zu können, wurde der 

Gerichtshof u. a. mit umfassenden 

Rechtsprechungsbefugnissen ausge-

stattet, die er im Rahmen verschiedener 

Klagearten und des Verfahrens für den 

Erlass von sogenannten Vorabentschei-

dungen ausübt. 

Die einzelnen möglichen Klagearten vor 

dem EuGH sind: 

•  Vertragsverletzungsklage 

(Kommission gegen einen Mitglied-

staat oder ein Mitgliedstaat gegen 

einen anderen Mitgliedstaat) 

•  Nichtigkeitsklage  

(Prüfung der Rechtmäßigkeit von 

Gemeinschaftshandlungen) 

•  Untätigkeitsklage  

(gegen Parlament, Rat oder Kom-

mission) 

•  Schadensersatzklage (gegen die 

Gemeinschaftsorgane oder deren 

Bedienstete) 

•  Ersuchen um Vorabentscheidung 

über die Auslegung oder die 

Gültigkeit von Gemeinschaftsrecht 

für anhängige Gerichtsverfahren in 

den EU-Mitgliedstaaten (auf Vorlage 

nationaler Gerichte) 

 

 

Theorien und Leitbilder darüber, wo die 

„ Reise hingehen soll“  

Das institutionelle System der Euro-

päischen Union ist – genauso wie deren 

Politiken – einem stetigem Wandel 

unterworfen. Reformen werden dabei vor 

allem über zwischenstaatliche Verfahren 

herbeigeführt: als Abschluss sogenannter 

Regierungskonferenzen werden im 

Rahmen von Gipfeltreffen der Staats- und 

Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten 
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die bestehenden Verträge verändert. 

Allerdings kennzeichnet die konkreten 

Reformschritte der Europäischen Union, 

dass es sich hierbei stets um graduelle 

Reformen handelte, ohne ein einheitliches 

Leitbild, wie Europa schließlich einmal 

aussehen soll. Sie bildeten Reaktionen auf 

konkrete Krisen und auf reale Zwänge 

(z.B. im Zuge der bisherigen Erwei-

terungen). 

 

Unterschiedliche integrationspolitische 

Orientierungen begleiten die Geschichte 

der Europäischen Union seit ihrer 

Gründung. Die Vorstellungen werden 

zumeist anhand von drei Konzepten 

unterschieden: Föderalismus, Inter-

gouvernementalismus und (Neo-) 

Funktionalismus. Auch wenn diese 

Konzepte in der Theorie nebeneinander 

stehen, überlappen und ergänzen sie sich 

in der Praxis des Integrationsprozesses. 

 

Nach föderalistischen Vorstellungen sollte 

ein europäischer Bundesstaat mittels des 

einmaligen Prozesses der Entwicklung 

einer Verfassung zu Beginn der 

Integration entstehen. In diesem bundes-

staatlichen Gebilde soll zugleich die 

Einheit gesichert und die Vielfalt bewahrt 

werden. Jeder Ebene sind bestimmte 

Aufgaben zugeordnet, die sie eigen-

verantwortlich wahrnimmt. Über eine 

föderale Struktur könnten demnach 

regionale, nationale und supranationale 

Institutionen nebeneinander und mitein-

ander existieren. Die Abgabe von 

Souveränität für bestimmte Politikbereiche 

an die europäische Ebene sind hierbei 

unverzichtbare Voraussetzung. 

 

Der Intergouvernementalismus geht dem-

gegenüber von der ‚Balance of Power‘ der 

europäischen Nationalstaaten aus. Im 

Mittelpunkt steht hier eindeutig der Staat 

und der Erhalt dessen nationaler 

Souveränität. Das „Europa der Vater-

länder“ besteht demnach aus traditionellen 

zwischenstaatlichen Verfahren und 

Institutionen. Eine der wesentlichsten 

Folgen dieser Konzeption ist wohl, dass 

wichtige Entscheidungen nur mit 

Zustimmung aller Mitgliedstaaten getroffen 

werden können. 

 

Gemäß dem (Neo)Funktionalismus 

entwickelt sich ein gemeinsames Europa 

schrittweise und dynamisch. In einem 

Bereich entschließen sich die nationalen 

Regierungen zur Zusammenarbeit, 

zumeist in wenig kontroversen Politik-

bereichen wie zum Beispiel der Bildung 

eines einheitlichen Wirtschaftsraumes. Die 

wirtschaftliche Verflechtung führt zur 

Notwendigkeit gemeinsamer Regelungen 

auch in anderen Politikbereichen. So hat 

der Binnenmarkt zum Beispiel auch 

gemeinsame Regelungen im Umwelt-

bereich hervorgebracht. Grundlage für die 

Entscheidungen der Nationalstaaten, 

Kompetenzen auf eine europäische Ebene 

zu übertragen, ist dabei das Bewusstsein, 

in einem zunehmend vernetzten Wirt-

schaftsraum auch in anderen Bereichen 

alleine nicht mehr effektiv handeln zu 

können. 

 

Hinter diesen drei Konzepten stehen im 

Prinzip auch die unterschiedlichen 

Vorstellungen, die von den Regierungen 

der Mitgliedstaaten mit Blick auf das 

‚Projekt Europa‘ vertreten werden: 

Während einige Mitgliedstaaten ihre 
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Unabhängigkeit bewahren wollen und in 

der Europäischen Union vor allem einen 

wirtschaftlichen Zweckverband souveräner 

Nationalstaaten sehen (z.B. Groß-

britannien, Spanien, Italien, Dänemark) 

befürworten andere die Schaffung eines 

europäischen Bundesstaates mit eigen-

ständigen – und nicht nur von den 

Mitgliedstaaten abgeleiteten – Befug-

nissen (z.B. Benelux-Staaten, mit Ein-

schränkungen auch Deutschland). Wieder 

andere sehen den Integrationsprozess als 

logische Folge der immer enger ver-

netzten Wirtschaft der EU-Mitgliedstaaten. 

In dieser Sicht ergibt sich zum Beispiel 

angesichts offener Grenzen im Binnen-

markt die Notwendigkeit auch im Bereich 

der Bekämpfung von grenzüber-

schreitender Kriminalität gemeinsame 

Lösungen und Instrumente zu finden.  

 

 
Der Konvent zur Zukunft der 

Europäischen Union 

„Europa verändert sich im Sauseschritt. In 

den 14 Jahren seit dem Ende des Ost-

West-Konfliktes 1989 haben die Mitglied-

staaten drei Vertragsreformen der 

Europäischen Union (EU) durchgeführt, 

diese auf 15 Mitgliedstaaten erweitert 

sowie den Beitritt von weiteren zehn der 

derzeit 13 Kandidatenstaaten beschlos-

sen. Doch haben die Reformen von 

Maastricht (1991) Amsterdam (1997) und 

Nizza (2000) die Europäische Union 

weder ausreichend auf die veränderten 

globalen Rahmenbedingungen noch auf 

den Zuwachs auf 25 und bald mehr 

Mitgliedstaaten vorbereitet. Im Patchwork-

Stil wurden immer neue Bestimmungen 

hinzugefügt und Bestandteile zwischen 

den in Maastricht eingeführten drei EU-

Säulen verschoben. Dadurch gleicht das 

Gesamtwerk nicht nur einem Flicken-

teppich, es ist auch kaum mehr 

nachzuvollziehen, nach welchem Muster 

die Aufgaben zwischen der EU und ihren 

Mitgliedstaaten verteilt sind. Erschwerend 

kommt hinzu, dass das institutionelle 

Gefüge und die Entscheidungsstrukturen 

auf europäischer Ebene im Zuge von 

Erweiterung und Vertiefung zu zerfasern 

drohen. Und schließlich fehlt eine 

strategische Konzeption, wie die nötige 

Entwicklungsoffenheit einer erweiterten 

Europäischen Union gewährleistet werden 

kann. Die Auflösung dieser Kernprobleme 

war die Anforderung an jede der 

bisherigen Reformrunden.“ 
Quelle: 

Claus Giering „Vom Vertrag zur Verfassung – 

Eckpunkte der Konventsarbeit“, in: Ders. (Hrsg.): 

Der EU-Reformkonvent – Analyse und 

Dokumentation. Gütersloh/München 2003“ 

 

 

Worum geht es beim Thema „ Zukunft 

der EU“ ? 

In ihrer über fünfzigjährigen Geschichte ist 

die Europäische Union (ehemals Euro-

päische Gemeinschaft/EG) nicht nur 

zahlenmäßig von ursprünglich sechs auf 

nunmehr 15 Mitgliedstaaten ange-

wachsen, sondern es hat sich auch ein 

kompliziertes Gebilde von Institutionen 

und Entscheidungsprozessen entwickelt.  

Die Mitgliedstaaten der EU hatten im Zuge 

der Fortentwicklung der Europäischen 

Integration stets unterschiedliche Vor-

stellungen darüber, wo die Reise 

eigentlich hingehen soll. Und so wurde die 

Finalität Europa, also die Frage wie die 

Europäische Union letztlich einmal 

aussehen soll – ob sie sich zu einem 

föderalen Bundesstaat entwickeln soll 
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oder ein wirtschaftlicher Zweckverband 

von ansonsten weitgehend unabhängigen 

Nationalstaaten bleiben soll – ausge-

klammert. Reformen des EU-Vertrags-

werks und der EU-Organe orientierten sich 

dementsprechend stets an aktuellen 

Notwendigkeiten, z.B. der Aufnahme 

neuer Länder, ohne ein systematisches 

Leitbild. Selbst für „Eingeweihte“ ist das 

komplexe „System EU“ mittlerweile nur 

noch schwer zu durchschauen. Deshalb 

haben die Staats- und Regierungschefs 

der EU-Mitgliedstaaten auf dem Gipfel von 

Nizza im Dezember 2000 beschlossen, 

gemeinsam darüber nachzudenken, wie 

man dieses System vereinfachen kann 

und welche Gestalt das Europa der 

Zukunft haben könnte. Kurz: Europa 

braucht nun eine Verfassung, weil die 

europäische Ebene im Laufe der Zeit 

immer mehr Aufgaben übertragen 

bekommen hat und mit den kürzlich 

vollzogenen und den noch anstehenden 

Erweiterungen um weitere Mitgliedstaaten, 

die Europäische Union bei einer bloßen 

Fortschreibung des bisherigen Systems 

wohl kaum noch handlungsfähig wäre. 

 

Was ist eine Verfassung? 

Eine Verfassung, wie wir sie z.B. in 

Gestalt des deutschen Grundgesetzes 

kennen, enthält in der Regel eine 

Aufzählung von Grundrechten (z.B. das 

Recht auf Eigentum oder freie 

Meinungsäußerung) für die Bürger, die 

Ziele, denen sich ein Staat verpflichtet 

fühlt (z.B. der „demokratische 

Bundesstaat“) und eine genaue Aufteilung, 

welches Organ im Staat welche Aufgaben 

übernimmt (z.B. ist der Deutsche 

Bundestag gemeinsam mit dem Bundesrat 

für die Gesetzgebung zuständig, die 

Bundesregierung für die Umsetzung der 

Gesetze und das Bundesverfassungs-

gericht kontrolliert, ob die Gesetze im 

Einklang mit dem Grundgesetz stehen). 

Mit Ausnahme von Großbritannien 

verfügen alle EU-Mitgliedstaaten über eine 

solche geschriebene Verfassung. 

Viele Politiker vermeiden aber den Begriff 

„Verfassung“ für die EU, weil sie deutlich 

machen wollen, dass er eigentlich für 

Nationalstaaten reserviert ist und die EU 

eben kein „europäischer Staat“ ist, weil die 

Entscheidungen letztlich immer noch von 

den Mitgliedstaaten und nicht der 

Europäischen Kommission oder dem 

Europäischen Parlament getroffen 

werden. Deshalb ziehen viele Politiker den 

Begriff „Verfassungsvertrag“ dem der 

„Verfassung“ vor.  

Bei der Diskussion um eine Verfassung 

geht es auch darum, zu klären, welche 

Rolle künftig der Europäischen 

Grundrechtscharta, die auf dem Gipfel von 

Nizza im Dezember 2000 proklamiert 

wurde und die bisher nicht 

rechtsverbindlich ist, zukommen soll. Bei 

der nächsten Regierungskonferenz soll 

diese Charta Rechtsverbindlichkeit 

bekommen, d.h. die Bürger der EU sollen 

die Möglichkeit haben, die Grundrechte 

der EU-Charta vor dem Europäischen 

Gerichtshof einzuklagen, wie dies z.B. in 

Deutschland vor dem Bundesver-

fassungsgericht möglich ist. Viele Politiker 

verbinden damit die Hoffnung, dass die 

EU für ihre Bürger ein Stück greifbarer 

wird. 
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Welche Rolle spielte dabei der 

sogenannte „ Konvent zur Zukunft 

Europas“ ? 

 
Auf dem Gipfeltreffen der Staats- und 

Regierungschefs im belgischen Schloss 

Laeken wurde im Dezember 2001 

beschlossen, ein Gremium von 105 

Vertretern der europäischen Gesell-

schaften, den sogenannten „Konvent“, zu 

beauftragen, sich Gedanken über die 

künftige Gestalt der EU zu machen und 

einen Entwurf für einen Verfassungs-

vertrag zu erarbeiten. Die Einsetzung 

eines Konvents war in gewisser Weise 

eine Premiere: bei den bisherigen 

Überarbeitungen der europäischen Ver-

träge waren die Mitgliedstaaten selbst in 

Gestalt der Staats- und Regierungschefs 

und ihrer Mitarbeiter dafür zuständig, 

wobei die Verhandlungen meist hinter 

verschlossenen Türen stattfanden. Im 

Konvent, der öffentlich tagte, saßen 

insgesamt 105 Mitglieder (Jedes Mitglied 

hatte zudem einen Stellvertreter): 

·  Ein dreiköpfiges Prasidium (Vorsitz 

Valéry Giscard d'Estaing, Guiliano 

Amato und Lean-Luc Deheane als 

stellvertretende Vorsitzende) 

·  15 Vertreter der Regierungen der 

EU-Mitgliedstaaten, 

·  30 Mitglieder der nationalen Parla-

mente (also z.B. aus dem Deutschen 

Bundestag oder der französischen 

Assemblée nationale),  

·  16 Abgeordnete des Europäischen 

Parlaments,  

·  2 Vertreter der Europäischen Kom-

mission sowie  

·  39 Vertreter der Regierungen und 

Parlamente der 13 Beitritts-

kandidaten (je ein 

Regierungsvertreter und zwei Ver-

treter der Parlamente). Diese neh-

men gleichberechtigt an den 

Beratungen des Konvents teil, 

können aber einen Kompromiss, der 

sich zwischen den heutigen 

Mitgliedstaaten abzeichnet nicht 

verhindern. 

Unterstützt wurde der Konvent durch 

Beobachter und Berater sowie ein 

zivilgesellschaftliches Forum, in den alle 

europapolitisch interessierten Bürger und 

Organisationen ihre Interessen einbringen 

konnten und noch können. Der Konvent 

wurde von einem erweiterten Präsidium 

geleitet. An dessen Spitze stand der 75-

jährige ehemalige französische Staats-

präsident Valéry Giscard d'Estaing, ein 

alter Hase der Europapolitik. Deutschland 

hat übrigens als nationale Vertreter den 

Bundestagsabgeordneten Erwin Teufel 

(CDU) und den ehemaligen Bundes-

tagsabgeordneten Jürgen Meyer in den 

Konvent entsandt. Zwischen Februar und 

Oktober 2002 war darüber hinaus der 

Medienwissenschaftler Peter Glotz als 

Vertreter der rot-grünen Bundesregierung 

Mitglied des Konvents. Dieser wurde 

jedoch im Herbst 2002 durch den 

deutschen Außenminister Joschka Fischer 

abgelöst. Die polnischen Vertreter im EU-

Konvent waren zum Beispiel Danuta 

Hübner (Vertreterin der Regierung) sowie 

Edmund Wittbrodt und Jósef Oleksy 

(Vertreter des Parlaments). 

Näheres zur Zusammensetzung und 

Arbeitsweise des EU-Konvents zur 

Zukunft Europas, findet sich unter 

http://www.cap.uni-

muenchen.de/konvent/konvent.htm 

 



Arbeitsmaterialien  Europas Verfassung 

 

Ein Tag im Leben – Szenarien zu Europa 2015 59

Was war der Auftrag des Konvents? 

Die Frage nach dem eigentlichen Ziel der 

Europäischen Integration ist fast so alt wie 

die EU/EG. Einen neue Dimension hat die 

Frage nach der Zukunft der EU mit dem 

Zusammenbruch der Sowjetunion und 

dem Ende des Ost-West-Konfliktes 

erfahren. Der Beitritt einer Vielzahl von 

Staaten des ehemaligen Ostblocks rückte 

in den Bereich des möglichen, Europa 

konnte wieder zusammenwachsen. 

Seitdem hat sich viel getan. Mit 10 Staaten 

aus Mittel-, Ost- und Südeuropa hat die 

EU im Frühjahr diesen Jahres Beitritts-

verträge unterzeichnet – der Beitritt wird 

zum 1. Mai 2004 erfolgen. Rumänien und 

Bulgarien sollen voraussichtlich 2007 

folgen. Der Türkei wurde 1999 der Status 

eines Beitrittskandidaten verliehen, die 

Aufnahme hängt insbesondere an den 

demokratischen Reformen in der Türkei. 

Anfang des Jahres hat zudem Kroatien 

formell einen Antrag auf Aufnahme in die 

EU gestellt. Die erweiterte Union der 27+ 

wird rund 500 Millionen Unionsbürger 

beheimaten und aus Mitgliedstaaten 

bestehen, die sehr unterschiedlich sind 

hinsichtlich ihrer Geschichte, Kultur, 

Sprachen oder Wirtschaft. 

Daraus ergeben sich folgende Fragen, die 

im Konvent diskutiert werden sollten: 

·  Welche Aufgaben sollte die „große 

EU der 27+“ in Zukunft über-

nehmen? Sollte sie sich darauf 

beschränken, den europäischen Bin-

nenmarkt mit seinen flankierenden 

Politiken aufrechtzuerhalten und den 

Unionsbürgern ein Leben in Frieden 

und Sicherheit zu ermöglichen (= 

Binnenmarkt mit gemeinsamer 

Sicherheitspolitik). Oder soll die 

Europäische Union als politischer 

Akteur künftig noch weitere 

Aufgaben übernehmen, z.B. in der 

Beschäftigungs- oder Umweltpolitik? 

Und um welche Lebensbereiche soll 

sich die EU sonst noch kümmern? 

Welche Rolle soll sie in der 

weltpolitischen Arena spielen? 

·  Wer übernimmt in der EU künftig 

welche Aufgaben? Dies betrifft zum 

einen die Frage des Machtgleich-

gewichts und der Aufgaben-

verteilung zwischen den Mitglieds-

taaten und der europäischen Ebene. 

Zum anderen, die Frage des 

Verhältnisses zwischen den EU-

Organen, insbesondere das (Macht-) 

Verhältnis zwischen dem Rat, der 

Kommission und dem Europäischen 

Parlament. Während hier einige den 

Rat, also das Organ in dem die 

Vertreter der Regierungen der 

Mitgliedstaaten sitzen stärken 

wollen, befürworten andere die 

Stärkung der EU-Kommission und 

des Europäischen Parlaments, was 

die EU in die Richtung eines 

Bundesstaates fortentwickeln würde.  

·  Ein weiteres Problem, mit dem sich 

der Konvent beschäftigen sollte, ist 

das sogenannte „Demokratiedefizit“ 

in der EU: Wichtige Beschlüsse 

werden vom Europäischen Rat, also 

den EU-Staats- und Regierungs-

chefs oftmals hinter verschlossenen 

Türen gefällt, ohne dass das 

Europäische Parlament, angemes-

sen an diesen Entscheidungen 

beteiligt werden. Auch in der „EU-

Gesetzgebung“ ist das Europäische 

Parlament dem Ministerrat in vielen 

wichtigen Bereichen untergeordnet, 

d.h. der Rat hat das letzte Wort. 
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·  Das Europäische Parlament setzt 

sich aus Vertretern der nationalen 

Parteien zusammen (für Deutsch-

land z.B. der CSU, SPD, Grüne, 

FDP), die sich dann erst im EP nach 

Gruppen, z.B. die der sozial-

demokratischen Parteien zusam-

menfinden; eine genuin europäische 

Parteienlandschaft gibt es bislang 

nicht. Ebenso wenig gibt es eine 

europäische Medienlandschaft, in 

der sich eine gemeinsame politische 

Debatte transportieren ließe. Nach 

wie vor ist die Situation durch 

nationale Debatten gekennzeichnet, 

die in jedem Mitgliedstaat anders 

verlaufen. Auch wird die Kommission 

nicht vom Parlament gewählt, 

sondern muss nachdem diese 

Entscheidung einvernehmlich von 

den EU-Staats- und Regierungs-

chefs getroffen worden ist, der 

Ernennung des Kommissions-

präsidenten und der anderen 

Kommissionsmitglieder lediglich 

zustimmen.  

·  Den Bürgern ist die EU trotz ihrer 

vielfältigen Aufgaben häufig immer 

noch fremd – es fehlt an 

nachvollziehbaren 

Entscheidungsstrukturen und Betei-

ligungsmöglichkeiten. So lag z.B. die 

Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl 

zum Europäischen Parlament 1999 

nur bei knapp 50 Prozent. 

 

Darüber hinaus dauern die Ent-

scheidungsprozesse in der EU oftmals zu 

lange oder kommen gar nicht zustande, da 

wie schon gesagt, bei vielen wichtigen 

Entscheidungen die Einstimmigkeit aller 

EU-Mitgliedstaaten erforderlich ist – und 

dieses Problem wird sich mit dem Beitritt 

von mindestens zwölf neuen Mitglied-

staaten noch zuspitzen. Deshalb sollte der 

Konvent Lösungen erarbeiten, um 

Entscheidungen auf EU-Ebene zu ver-

einfachen:  

·  In Zukunft sollen Entscheidungen 

noch öfter nach dem Mehrheits-

prinzip fallen und nicht dem Prinzip 

der Einstimmigkeit unterworfen sein. 

Uneinigkeit besteht jedoch, welche 

Bereiche in das Mehrheitsprinzip 

überführt werden können. 

·  Je nach Sachbereich gibt es 

unterschiedliche Entscheidungs-

verfahren (z.B. Einstimmigkeits- oder 

Mehrheitsprinzip im Rat, Einbindung 

des EP über Mitentscheidungs-, 

Zustimmungs- oder lediglich 

Anhörungsverfahren). Die Vielzahl 

unterschiedlicher Arten der Entschei-

dungsfindung der EU-Institutionen 

soll reduziert werden, damit Ent-

scheidungen in Zukunft schneller 

getroffen werden können und der 

Entscheidungsprozess als Ganzes 

klarer für die Bürger verständlich ist. 

 

Wenn der Konvent tatsächlich Einfluss auf 

die Entscheidung der Staats- und Regie-

rungschefs nehmen will, müssen seine 

Mitglieder es schaffen, im Jahr 2003 eine 

einheitliche Stellungnahme – einen 

Verfassungsentwurf – zur künftigen 

Gestalt der EU vorzulegen. Bis zu dieser 

gemeinsamen Position ist es aber noch 

ein weiter Weg. Einerseits gibt es eine 

Vielzahl unterschiedlicher Ideen und 

Lösungsoptionen, die in dieser Form wohl 

kaum miteinander zu verbinden sind. 

Andererseits sind auch die Regierungen 

der EU-Mitgliedstaaten durch ihre 
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Abgesandten an der Arbeit im Konvent 

beteiligt. Und diese werden sicherlich auch 

weiterhin darauf achten, dass ihre 

nationalen Interessen gewahrt bleiben. 

 

Der Europäische Jugendkonvent zur 

Zukunft der EU 

Parallel zu den Beratungen des Konvents 

tagte vom 9.-12. Juli 2002 der 

Europäische Jugendkonvent in Brüssel. 

210 junge EuropäerInnen im Alter von 18-

25 Jahren haben drei Tage lang über die 

Themen, die in der Erklärung von Laeken 

enthalten sind, diskutiert. Dabei ging es 

darum, gemeinsam darüber 

nachzudenken, wie aus Sicht junger 

Menschen das Europa der Zukunft 

aussehen soll. Das Abschlussdokument 

wurde dem offiziellen Konvent vorgelegt, 

der es in seine Überlegungen einbeziehen 

sollte.  

 

Für die eigene Lektüre findet sich die 

Abschlusserklärung des Jugendkonvents 

vom 9.-13. Juli im Internet unter: 

http://european-

convention.eu.int/jeunesse_doc.asp?lang=

DE 

 

 

 

Das Ergebnis: Historisch einzigartig, im 

Detail unvollendet – 

eine Bilanz der Europäischen 

Verfassung 

 

Von Janis A. Emmanouilidis, Centrum für 

angewandte Politikforschung 

 

Europa hat eine Verfassung. Fast ein Jahr 

nach dem Ende der Beratungen im 

Europäischen Verfassungskonvent und 

nach einem gescheiterten Anlauf zur 

Verabschiedung der Verfassung im 

Dezember 2003 haben sich die Staats- 

und Regierungschefs am 18. Juni 2004 

auf das konstitutionelle Fundament für das 

große Europa geeinigt. Die bisherigen 

Verträge werden gemeinsam mit der 

europäischen Grundrechtecharta in einem 

in sich geschlossenen Text mit vier Teilen 

und insgesamt ca. 460 Artikeln 

zusammengeführt. Damit verfügt die 

Europäische Union (EU) zum ersten Mal in 

ihrer Geschichte über eine in einem 

einzigen Dokument niedergelegte 

Verfassung. Obwohl damit das Ende der 

Geschichte noch nicht geschrieben ist und 

sich in Europa eine gemeinsame 

Verfassungsidentität seiner Bürger noch 

ausbilden muss, bedeutet die in Brüssel 

erzielte Einigung eine historische Zäsur in 

der Integrationsgeschichte – die 

Verfassung hebt die Europäische Union 

auf ein höheres Integrationsniveau und 

bindet die Mitgliedstaaten noch enger 

zusammen. 

 

Jenseits der geschichtlichen Tragweite 

stellt sich jedoch die Frage, welche 

konkreten Fortschritte der „Vertrag über 

eine Verfassung für Europa“ bringt. 

Insgesamt hat das machtpolitische 

Schachern der Mitgliedstaaten hinter 

verschlossenen Türen, das zum 

Abschluss der Regierungskonferenz 

wieder die Oberhand gewonnen hat, 

seinen Preis. Der erzielte Verhandlungs-

kompromiss bleibt in einigen Punkten 

hinter den Vorschlägen des Europäischen 

Konvents vom Juni 2003 zurück. Dennoch 

revidiert das finale Ergebnis die größten 

Fehlentwicklungen des Vertrags von Nizza 

und ist weitaus viel versprechender als 



Arbeitsmaterialien  Europas Verfassung 

 

Ein Tag im Leben – Szenarien zu Europa 2015 62

das, was im bislang üblichen Verfahren 

einer Regierungskonferenz ohne Konvent 

hätte erreicht werden können. 

 

Weichenstellung für eine 

zukunftsfähige Union 

 

Die Europäische Verfassung setzt drei 

zentrale strategische Richtmarken: 

� �Die Einführung eines gewählten 

Präsidenten des Europäischen Rates 

sowie die Schaffung des Amtes eines 

Europäischen Außenministers tragen 

entscheidend zu einer Bündelung der 

Kräfte und einer Verbesserung der 

politischen Führung in der erweiterten 

Union bei. Die Personalisierung der 

Europapolitik erhöht die Kontinuität, 

Sichtbarkeit sowie die Zurechenbarkeit 

von Verantwortung im politischen System 

der EU. 

� �Die Europäische Union wird in Folge der 

Stärkung der Mitentscheidungs- und 

Haushaltsrechte des Europäischen Parla-

ments künftig über ein Zwei-Kammer- 

System verfügen. Das Zusammenspiel 

zwischen Ministerrat und Europaparlament 

nähert sich damit dem Grundmuster vieler 

nationaler Verfassungsordnungen an. 

� �Das neue konstitutionelle Fundament 

stärkt die Fähigkeit der EU, sich auch in 

Zukunft dynamisch weiter zu entwickeln. 

Neue Wege eröffnen hier die Ausweitung 

der Möglichkeiten zur flexiblen Integration 

sowie die Etablierung vereinfachter 

Verfahren zur Reform der Entschei-

dungsprozesse und einer Vielzahl der 

internen Politiken der EU. Faktisch sind 

auf diesen Feldern in Zukunft 

Verfassungsänderungen ohne Regie-

rungskonferenz möglich.  

 

Darüber hinaus stellt sich nun konkret die 

Frage, ob die Europäische Union auf der 

Grundlage ihres neuen konstitutionellen 

Fundaments auch im Detail dem Anspruch 

genügt, transparenter, demokratischer, 

handlungsfähiger, und entwicklungsfähiger 

zu sein. An diesen vier Kriterien muss sich 

die Verfassung messen lassen. 

 

Unvollkommene Transparenz 

Ein Ziel des Reformprozesses bestand 

darin, die Europäische Union durch-

schaubarer zu gestalten, um das Projekt 

Europa den Bürgern wieder näher zu 

bringen. Ein nachvollziehbares Grund-

lagendokument ist in diesem Zusam-

menhang von größter Bedeutung. Die 

Verfassung bringt hier einige wichtige 

Verbesserungen. Dazu gehören vor allem 

� �die Zusammenführung der bisherigen 

Verträge (mit Ausnahme des Euratom-

Vertrags) in einem Gesamtdokument; 

� �die Verleihung einer einheitlichen 

Rechtspersönlichkeit an die EU; 

� �die Etablierung von Kompetenz-

kategorien 

� �sowie die rechtsverbindliche Übernahme 

der Grundrechtecharta an herausragender 

Stelle als zweiten Teil der Verfassung. 

Allerdings weist die Verfassung in Sachen 

Transparenz und Lesbarkeit weiterhin 

einige zentrale Schwachstellen auf: 

� �Weder dem Europäischen Konvent noch 

der Regierungskonferenz ist es gelungen, 

ein knappes, sprachlich verständliches 

und übersichtliches Verfassungsdokument 

zu erarbeiten. Der erste Teil der 

Verfassung mit den Grundlagen-

bestimmungen reicht nicht aus, um dem 

Bürger ein geschlossenes Bild vom 

politischen System der EU zu vermitteln. 

Stattdessen erschließen sich die Rechte 
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und Pflichten, die Ziele und Grenzen der 

Europäischen Union erst aus der 

Gesamtlektüre von ca. 460 Artikeln und 

zahlreichen Protokollen und Erklärungen. 

� �Die Komplexität der neuen Verfassung 

wird dadurch verstärkt, dass wichtige 

Bestimmungen wie beispielsweise zur 

Rolle der nationalen Parlamente, zur 

Verhältnismäßigkeit oder zur Subsidiarität 

in Protokolle ausgelagert wurden. 

� �Durch die Aufnahme der Grund-

rechtecharta als Teil II der Verfassung 

ergeben sich vielfach Überschneidungen 

mit den Bestimmungen des ersten 

Verfassungsteils – vor allem in Bezug auf 

die Titel Grundrechte, Unionsbürgerschaft 

und demokratisches Leben. Im Ergebnis 

schränkt dies nicht nur die Über-

sichtlichkeit des Textes ein. Aus den von 

einander abweichenden Formulierungen 

könnten sich auch Auslegungsschwie-

rigkeiten für die Rechtssetzung und -

sprechung ergeben. 

� �Die neue Kompetenzordnung im ersten 

Verfassungsteil trägt zwar zur Klärung der 

Verantwortungsbereiche zwischen EU und 

Mitgliedstaaten bei. Dort ist nun in drei 

Zuständigkeitskategorien festgelegt, in 

welchen Bereichen die EU ausschließliche 

Befugnisse hat, welche Aufgaben sich die 

Union und die Mitgliedstaaten teilen und in 

welchen Bereichen die EU nur ergänzend 

oder unterstützend tätig werden darf. 

Für die Koordinierung der Wirtschafts- und 

Beschäftigungspolitik sowie die Außen- 

und Sicherheitspolitik wurden gesonderte 

Regelungen getroffen. Zuverlässigen 

Aufschluss darüber, wer künftig für was in 

der EU zuständig ist, erhält man aber erst, 

wenn man auch den gesonderten dritten 

Verfassungsteil zu den Einzelpolitiken 

heranzieht. Dadurch bleibt das Prinzip der 

Einzelermächtigung weiterhin bestim-

mend. Die Kategorien im ersten Teil 

wirken daher eher wie Potemkinsche 

Dörfer denn wie justiziables Verfassungs-

recht. Erschwerend kommt noch hinzu, 

dass die Bestimmungen zu den 

Einzelpolitiken im dritten Verfassungsteil 

nicht entlang der neuen Kompetenz-

systematik im ersten Teil aufgeführt 

werden. 

� �Schließlich greift die Verfassung auch 

insofern zu kurz als versäumt wurde, eine 

für den Bürger verständliche Gewalten-

teilung zu schaffen. Ein Hauptmanko der 

Verfassung liegt darin, dass auf der Ebene 

des Ministerrats keine explizite und klare 

Trennung in einen Gesetzgebungsrat 

sowie in Formationen des Rates mit rein 

exekutiven und koordinierenden Befug-

nissen vorgesehen ist. 

 

Demokratie mit Lücken 

Die neue Verfassung leistet durchaus 

einiges für den Abbau des Demo-

kratiedefizits im EU-System – ein Defizit, 

das sich im Zuge der weit reichenden 

Integrationsschritte der letzten beiden 

Jahrzehnte stetig verschärft hat. Welche 

Fortschritte bringt die Verfassung in 

diesem Punkt? 

� �Der indirekte Einfluss der EU-Bürger auf 

den Gesetzgebungsprozess wurde 

dadurch gestärkt, dass das Europäische 

Parlament (EP) künftig in nahezu doppelt 

so vielen Feldern wie bisher gleich-

berechtigt mit dem Ministerrat mitent-

scheiden soll. Damit gehört das EP, als 

das einzige direkt vom Bürger legitimierte 

EU-Organ, zu den Gewinnern der 

Verfassung. Dies gilt umso mehr, als das 

Europaparlament im normalen Gesetz-

gebungsverfahren künftig grundsätzlich 
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das Mitentscheidungsrecht genießt, wenn 

im Ministerrat mit Mehrheit abgestimmt 

wird. Dadurch wird eines der größten 

Löcher in der demokratischen Legi-

timationskette geschlossen. 

� �Die Mitwirkungsrechte des Europa-

parlaments wurden auch mit Blick auf 

dessen Budgetrechte erweitert. Das EP 

erhält mit der Verfassung auf der 

Ausgabenseite des EU-Budgets volle 

Haushaltbefugnisse. Das letztlich erzielte 

Verhandlungsergebnis sieht vor, dass im 

Falle von Meinungsverschiedenheiten 

zwischen Rat und Parlament diese 

gemeinsam innerhalb von 21 Tagen im 

Rahmen eines Vermittlungsverfahrens 

über den Haushalt beschließen sollen, 

andernfalls muss die Kommission einen 

neuen Vorschlag vorlegen. 

� �Der direkte Einfluss der Bürger auf die 

Prozesse der Politikformulierung in der EU 

wird durch die Einführung eines 

plebiszitären Elements in die Verfassung 

gestärkt. Künftig können mindestens eine 

Million Bürger „aus einer erheblichen 

Anzahl von Mitgliedstaaten“ im Rahmen 

einer europäischen Volksinitiative die 

Kommission auffordern, Vorschläge für 

europäische Rechtsakte einzubringen. 

� �Unter Demokratiegesichtspunkten bietet 

die neue Verfassung jedoch nicht nur auf 

europäischer, sondern auch auf nationaler 

Ebene Fortschritte. So ermöglicht es ein 

neues Frühwarnsystem („early warning 

mechanism“) den nationalen Parlamenten 

beziehungsweise – so vorhanden – deren 

beiden Kammern, Einspruch gegen 

Kommissionsvorschläge zu erheben, die 

aus ihrer Sicht nicht mit dem 

Subsidiaritätsprinzip vereinbar sind. Nicht 

hinwegtäuschen sollte diese positive 

Bilanz aber über einige „offene 

Demokratisierungsflanken“, die auch mit 

der künftigen EU-Verfassung nicht 

geschlossen werden:  

� �Kein rechter Fortschritt konnte bei der 

Wahl des Kommissionspräsidenten 

erreicht werden. Der Einfluss des 

Europäischen Parlaments bei der Wahl 

des Präsidenten wurde zwar dadurch 

gestärkt, dass der Europäische Rat die 

Auswahl des Präsidenten künftig „im 

Lichte der Wahlergebnisse“ treffen soll. 

Doch letztlich bleibt das Vorschlagsrecht 

bei der Wahl des Kommissionspräsidenten 

auch in Zukunft das 

exklusive Recht der Staats- und 

Regierungschefs. Stattdessen sollten die 

europäischen Parteienbündnisse ihre 

Spitzenkandidaten für dieses Amt 

nominieren, der Kommissionspräsident 

von der jeweiligen EP-Mehrheit gewählt 

und erst danach vom Europäischen Rat 

bestätigt werden. Auf diese Weise könnten 

die Legitimität und die Machtbasis der 

Kommission und ihres Präsidenten 

gestärkt, die Personalisierung der 

Europapolitik und die Bedeutung der 

Europawahlen als Wahl- und Kontrollakt 

für die Bürger gefestigt werden. 

� �Hinsichtlich der Rolle des Europa-

parlaments bei der Bestimmung des 

Kommissionskollegiums ist außerdem zu 

bemängeln, dass der Abschluss des 

Ernennungsverfahrens der Kommissare – 

anders als im Konventsentwurf vor-

gesehen nicht durch die Zustimmung des 

EP, sondern weiterhin durch einen 

Beschluss des Europäischen Rates mit 

qualifizierter Mehrheit erfolgt. Dies 

bedeutet nichts anderes als einen Rückfall 

auf die Regelungen des geltenden Nizza-

Vertrags.  
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� �Grundsätzlich ist es positiv zu bewerten, 

dass sich die Zahl der Bürgervertreter im 

EP künftig stärker an den Bevöl-

kerungszahlen der Mitgliedstaaten orien-

tieren soll. 

Das ab 2009 vorgesehene Prinzip einer 

degressiv-proportionalen Parlamentszus-

ammensetzung wird jedoch dadurch 

konterkariert, dass die Mindestzahl an 

EUParlamentariern pro Land gegenüber 

dem Konventsentwurf von vier auf sechs 

ansteigt. Die Maximalzahl nationaler 

Abgeordneter wurde zugleich auf 96 

festgelegt, so dass Deutschland drei 

seiner bisherigen 99 Sitze abgeben muss. 

Aufgrund des Drucks der kleineren EU-

Mitgliedstaaten in der Regierungs-

konferenz erhöht sich damit die 

Obergrenze der EP-Abgeordneten von 

den im Konventsentwurf vorgesehenen 

736 auf 750 in einer EU-25. Im Schachern 

um die Zahl nationaler Parlamentarier 

machte sich erneut das Defizit bemerkbar, 

dass sich die Mitgliedstaaten noch nicht 

auf eine verbindliche, von Erweiterungs-

runden unabhängige Formel zur 

Festlegung der Parlamentssitze haben 

einigen können. 

 

Effizienz und politische Führung –  

viel mehr als Nizza, aber weniger als 

der Konvent 

 

Der Erfolg der europäischen Integration 

wird maßgeblich davon abhängen, ob das 

große Europa auch mit 25 und mehr 

Mitgliedstaaten effizient entscheiden kann. 

Die Handlungsfähigkeit der EU-25+ 

bemisst sich daran, ob die Union künftig 

über geeignete politische Führungs-

strukturen verfügt, um strategische 

Vorgaben zu definieren und deren 

Umsetzung in konkrete Politik schnell und 

anforderungsgerecht zu beschließen. 

� �Von besonderer Bedeutung für die 

Handlungsfähigkeit einer EU mit 25 und 

mehr Mitgliedstaaten ist die Einführung 

neuer Abstimmungsverfahren im Minister-

rat. Nachdem die Regierungskonferenz im 

Dezember 2003 vor allem an dieser Frage 

gescheitert war, ist es grundsätzlich ein 

Fortschritt, dass das im Konventsentwurf 

vorgeschlagene Prinzip der doppelten 

Mehrheit nun auch in der Verfassung 

verankert wird und ab dem 1. November 

2009 gelten soll. Im direkten Vergleich zu 

dem im Nizza-Vertrag vorgeschriebenen 

System der dreifachen Mehrheit (Staaten; 

gewichtete Stimmen im Rat; Bevölkerung) 

ist das Abstimmungsverfahren der 

Verfassung hinsichtlich der Bildung von 

Gestaltungsmehrheiten und der 

Vermeidung von Sperrminoritäten positiv 

zu bewerten (siehe hierzu Tabelle im 

Anhang). 

� �Die konkrete Ausweitung von 

qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im 

Ministerrat ist ein Erfolg für die 

Handlungsfähigkeit und Effizienz der 

erweiterten EU. Positiv ist auch, dass 

künftig im ordentlichen Gesetzgebungs-

verfahren Entscheidungen im Ministerrat 

mit qualifizierter Mehrheit getroffen 

werden. Sollen Entscheidung im Rat 

abweichend von dieser Regel weiterhin 

einstimmig beschlossen werden, muss 

dies künftig explizit aufgeführt werden. Im 

Ergebnis verbessert die Ausweitung von 

Mehrheitsentscheidungen nicht nur die 

Handlungsfähigkeit in einer weiter 

wachsenden Union, sondern sie unter-

bindet auch inhaltlich unbegründete 

Tauschgeschäfte, wie beispielsweise die 

zwischen Milchquoten und Steuerfragen. 



Arbeitsmaterialien  Europas Verfassung 

 

Ein Tag im Leben – Szenarien zu Europa 2015 66

� �Die Einführung eines von den Staats- 

und Regierungschefs gewählten Präsi-

denten des Europäischen Rates ist positiv 

zu bewerten. Der für die Dauer von 

zweieinhalb Jahren amtierende Präsident 

soll die Sitzungen des Europäischen 

Rates vorbereiten, leiten und darüber 

Bericht erstatten sowie auf seiner Ebene – 

unbeschadet der Zuständigkeiten des 

Außenministers – die Vertretung der EU 

nach außen sicher stellen. Dieses neue 

Amt fördert die Kontinuität, Sichtbarkeit 

und Kohärenz in der EU-Vertretung nach 

innen sowie nach außen.  

� �Die Schaffung eines EU-Außenministers, 

der die bisherigen Ämter des Kommissars 

für Auswärtige Beziehungen und des 

Hohen Vertreters für die Gemeinsame 

Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) in 

Personalunion zusammenführt („Doppel-

hut“) und dem Rat für Auswärtige 

Beziehungen vorsitzt, stärkt das 

außenpolitische Profil der Union und 

kommt der Kohärenz in den EU-

Außenbeziehungen zugute. Unterstützt 

wird der EU-Außenminister von einem neu 

zu schaffenden Europäischen Auswärtigen 

Dienst, der sich aus Beamten des Rates, 

der Kommission und der Mitgliedstaaten 

zusammensetzt. Mit dem Aufbau dieses 

Dienstes soll bereits in den kommenden 

Monaten begonnen werden. 

� �Mit Blick auf die Handlungsfähigkeit der 

Kommission ist die in der Regierungs-

konferenz vereinbarte Verringerung der 

Anzahl der Kommissare positiv zu 

bewerten. Die in der Verfassung veran-

kerte Formel sieht vor, dass die Zahl der 

Kommissare ab 2014 bei zwei Dritteln der 

Zahl der EU-Mitgliedstaaten liegt – 

allerdings unter dem Vorbehalt, dass der 

Europäische Rat die Kommissionsgröße 

einstimmig auch wieder ändern kann. In 

einer EU-27 würde dies bedeuten, dass 

die Kommission aus 18 Mitgliedern 

besteht – einschließlich Kommissions-

präsident und EU-Außenminister. 

Begrüßenswert ist daran auch, dass die im 

Konventsentwurf vorgeschlagene Unter-

scheidung zwischen „Europäischen 

Kommissaren“ und „Kommissaren“ ohne 

Stimmrecht nicht übernommen wurde. 

� �Zugute dürfte der Arbeit der Kommission 

kommen, dass die Befugnisse ihres 

Präsidenten bei der Festlegung der 

internen Arbeitsteilung ausgeweitet 

werden. So kann der Kommissions-

präsident die Spitze der Brüsseler 

Behörde künftig stärker nach sachlichen 

Erwägungen und nicht primär nach 

nationalem Proporz gestalten. Seine 

Position gegenüber dem Kommissions-

kollegium wird zudem dadurch auf-

gewertet, dass seine Leitlinienkompetenz 

gestärkt wird und er künftig einzelne 

Kommissare auffordern kann, ihr Amt 

niederzulegen. Allerdings schlägt mit Blick 

auf die Handlungsfähigkeit des großen 

Europa all das besonders stark durch, was 

– gemessen am Konventsentwurf – nicht 

erreicht werden konnte: 

� �Hinsichtlich des in der Verfassung 

festgelegten Abstimmungsverfahrens im 

Rat ist zu bemängeln, dass die im 

Konventsentwurf ursprünglich genannten 

Mehrheitsquoren jeweils um 5% höher 

ausfallen. Sowohl das Staatenquorum 

(von 55% statt 50%) als auch das 

Bevölkerungsquorum (von 65% anstelle 

von 60%) wurden in der Regierungs-

konferenz angehoben. Geht ein 

Ratsbeschluss nicht auf einen 

Kommissionsvorschlag oder auf eine 

Vorlage des EU-Außenministers zurück, 
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so ist jetzt sogar eine superqualifizierte 

Staatenmehrheit von mindestens 72% 

erforderlich – gegenüber „nur“ 66% im 

Konventsentwurf. Zudem fällt negativ ins 

Gewicht, dass zusätzliche Kriterien 

formuliert werden. Demnach muss eine 

Sperrminderheit bei Entscheidungen im 

Rat mindestens vier Mitgliedstaaten 

umfassen. Damit sollte das Gewicht der 

bevölkerungsstärksten Länder – vor allem 

Deutschlands, Frankreichs und 

Großbritanniens – beschränkt werden. Im 

Falle einer Verhinderungskoalition 

zwischen drei großen Mitgliedstaaten 

ergibt sich aus dieser Regelung allerdings 

ein Paradoxon. Ein solches Bündnis 

würde mehr als 35% der Bevölkerung 

repräsentieren. Da jedoch zugleich die 4-

Staaten-Regelung greifen soll, dürfte diese 

Dreierkoalition eine Entscheidung im Rat 

nicht blockieren. Eine Entscheidung würde 

unter Umständen also auch mit einer 

Mehrheit zustande kommen, die das 

Bevölkerungsquorum von 65% nicht 

erfüllt. Unklar bleibt nun, welches Kriterium 

in einem solche Fall stärker wiegt: das 

Bevölkerungskriterium (65%) oder die 

Vier-Staaten-Regelung. Darüber hinaus 

muss laut Verfassung eine Gestaltungs-

mehrheit mindestens 15 Mitgliedstaaten 

umfassen. Da das in der Regierungs-

konferenz beschlossene Abstimmungs-

modell jedoch erst ab dem 1. November 

2009 in Kraft treten soll und die EU zu 

diesem Zeitpunkt mindestens 27 

Mitgliedstaaten umfassen dürfte, ist diese 

Zusatzklausel überflüssig – 55% 

Staatenmehrheit entsprechen dann 

ohnehin 15 Mitgliedern. Im Vergleich zum 

ursprünglichen Konventsmodell ist das in 

der Verfassung festgeschriebene Modell 

ein Rückschritt in doppelter Hinsicht. Zum 

einen geht die Festlegung zusätzlicher 

Bestimmungen zu Lasten von Klarheit und 

Transparenz. Zum anderen erschwert die 

Anhebung des Staaten- und des 

Bevölkerungsquorums das Entstehen von 

Gestaltungsmehrheiten und vereinfacht 

die Bildung von Blockadekoalitionen im 

Rat. 

� �Mit Blick auf die Ausweitung von 

Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat 

ist zu bemängeln, dass auch mit der 

Verfassung in einer Vielzahl von 

Bereichen weiterhin Einstimmigkeit gilt. 

Hierzu gehören vor allem die 

Steuerharmonisierung, Fragen sozialer 

Sicherheit, Teilbereiche des Handels mit 

Dienstleistungen und geistigem Eigentum, 

einzelne Gebiete der Umweltpolitik, die 

Diskriminierungsbekämpfung, die 

europäische Gesetzgebung zu den 

Struktur- und Kohäsionsfonds (bis zum 1. 

Januar 2007), Teile der Einwan-

derungspolitik sowie mit einigen wenigen 

Ausnahmen der Bereich der GASP. Mit 

Blick auf die anstehenden Verteilungs-

kämpfe im großen Europa ist es 

besonders bedauerlich, dass die 

Verfassung im Gegensatz zum 

Konventsentwurf auch für die Festlegung 

des mehrjährigen Finanzrahmens über 

2013 hinaus an der Einstimmigkeitsregel 

festhält.  

� �Die Handlungsfähigkeit und der Einfluss 

des Europäischen Außenministers werden 

durch die mangelnde Ausweitung von 

Mehrheitsentscheidungen in der GASP 

geschmälert. Kritisch zu hinterfragen ist 

überdies, ob die Zwitterrolle des 

Außenministers nicht potenziell zu Lasten 

der Kommission gehen könnte. Es könnte 

durchaus sein, dass der Außenminister 

seine Loyalität und damit die ihm zur 
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Verfügung stehenden Ressourcen 

vornehmlich an den Interessen des 

Europäischen Rates ausrichtet. Damit 

könnte die Kommission letztlich nicht nur 

geschwächt werden, sondern auch in die 

Situation geraten, politisch für Dinge 

haftbar gemacht zu werden, für die sie 

letztlich nicht die Verantwortung trägt.  

� �Da die Aufgaben- und Arbeitsverteilung 

nur wenig konkret festgelegt wird, kann es 

in der Außenpolitik zudem zu einem 

erheblichen Kompetenzgerangel zwischen 

dem Präsidenten des Europäischen Rates 

und dem neuen Außenminister sowie 

zwischen diesen beiden und dem 

Kommissionspräsidenten kommen. Die 

Wahl der geeigneten Kandidaten und die 

persönliche Chemie zwischen den 

Personen, die diese drei Ämter besetzen, 

werden damit zu Fragen von höchster 

politischer Brisanz. 

� �Mit Blick auf die Verkleinerung der 

Kommission ist zu bemängeln, dass diese 

erst ab dem Jahr 2014 und nicht schon ab 

2009 vorgenommen werden soll, wie es 

der Konvent in seinem Kommissions-

modell vorgeschlagen hatte. 

 

Fortentwicklungsfähigkeit – Licht und 

Schatten 

Entscheidend für den Erfolg der 

Europäischen Verfassung wird ihre 

Fähigkeit sein, Dynamik und Stabilität der 

Integration in Einklang zubringen. So 

muss die EU einerseits einen klar 

umrissenen Grundkonsens definieren, 

andererseits jedoch Neuerungen und 

institutionelle Anpassungen an ein sich 

wandelndes Umfeld ermöglichen.  

� �Die Verfassung nimmt eine zentrale 

Weichenstellung für Europas Zukunft vor, 

indem sie die in Amsterdam und Nizza 

eingeführten Vertragsgrundlagen flexibler 

Integration spezifiziert und erweitert. So 

werden die Regeln des Flexibilitäts-

instruments der Verstärkten Zusam-

menarbeit in einer übersichtlicheren Form 

zusammengeführt und Sonderregelungen 

für bestimmte Politikbereiche (weitest-

gehend) abgeschafft. Zu bemängeln ist 

jedoch, dass die Einleitung einer 

Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich 

der GASP einen einstimmigen Beschluss 

des Rates erfordert und dass der 

Übergang zu Mehrheitsentscheidungen im 

Rahmen einer Verstärkten 

Zusammenarbeit durch einen einstim-

migen Beschluss des Europäischen Rates 

für militärische und Verteidigungsfragen 

ausgeschlossen wird. 

� �Positiv ist dagegen, dass im Bereich der 

gemeinsamen Verteidigungspolitik (ESVP) 

zwei neue Differenzierungsinstrumente 

eingeführt werden: Zum einen ermöglicht 

die Verfassung eine „Engere Zusam-

menarbeit“ auf dem Gebiet der 

Verteidigung. Im Falle eines bewaffneten 

Angriffs verpflichten sich die beteiligten 

Mitgliedstaaten, einander, gegebenenfalls 

auch militärisch zu unterstützen 

(Beistandspflicht). Zum anderen sieht die 

Verfassung eine „Permanente Struk-

turierte Zusammenarbeit“ der Staaten vor, 

die anspruchsvolle Kriterien in Bezug auf 

ihre militärischen Fähigkeiten erfüllen. Der 

Beschluss zur Etablierung der 

Zusammenarbeit soll auf Grundlage einer 

qualifizierten Mehrheitsentscheidung 

gefasst werden. Fraglich ist jedoch, ob die 

in Gestalt eines Protokolls angehängten 

Kriterien ambitiös genug definiert werden, 

um die an der strukturierten militärischen 

Zusammenarbeit beteiligten Mitglied-

staaten tatsächlich zur notwendigen 
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Modernisierung ihrer nationalen Streit-

kräfte zu bewegen. 

� �Zur Sicherung der Fortentwicklungs-

fähigkeit der EU muss gewährleistet 

werden, dass das konstitutionelle 

Fundament in Kraft treten kann. In diesem 

Punkt sieht die Verfassung weiterhin vor, 

dass künftige Reformen von allen 

Mitgliedstaaten ratifiziert werden müssen. 

Sollte die Verfassung nach einer Frist von 

zwei Jahren nach der Unterzeichnung von 

vier Fünfteln der Mitgliedstaaten ratifiziert 

worden sein und in gewissen EU-Ländern 

Ratifikationsschwierigkeiten auftreten, 

schreibt die Verfassung lediglich vor, dass 

sich der Europäische Rat mit der Frage 

befassen soll. Weitergehenden Vorschlä-

gen, die ein In-Kraft-Treten auch dann 

vorsehen, wenn noch nicht alle 

Mitgliedstaaten die Verfassung ratifiziert 

haben, wird damit eine Absage erteilt. 

Darüber hinaus fehlt eine Bestimmung, 

derzufolge jene Staaten, die Reformen 

auch nach mehreren Anläufen nicht 

ratifizieren konnten, ihre Mitgliedschaft auf 

der Grundlage der neu in die Verfassung 

aufgenommenen Austrittsklausel zur 

Disposition stellen müssen. Die Tatsache, 

dass Verfassungsänderungen die Ratifi-

kation aller Mitgliedstaaten voraussetzen, 

birgt die Gefahr, dass künftige Reform-

versuche an der Nicht-Ratifikation nur 

eines Mitgliedstaates scheitern könnten, 

d.h. im Extremfall können wenige Tausend 

Bürger die Zustimmung von mehreren 

hundert Millionen Bürgern aushebeln. 

� �Mit Blick auf künftige Verfassungs-

reformen ist es bedauerlich, dass es nicht 

gelungen ist, alle konstitutionellen Bestim-

mungen in ein Dokument zu überführen 

und gleichzeitig die Ausführungs- und 

Detailbestimmungen in einem geson-

derten Teil der Verfassung zu bündeln. 

Dadurch wurde grundsätzlich die Chance 

vertan, alle Ausführungs- und Detail-

bestimmungen auf der Grundlage eines 

vereinfachten Änderungsverfahrens refor-

mieren zu können. Äußerst positiv ist 

dagegen, dass es in der Regierungs-

konferenz am Ende doch noch gelungen 

ist, ein Verfahren einzuführen, wonach 

viele Bestimmungen zu den internen 

Politiken im dritten Verfassungsteil ohne 

vorherige Regierungskonferenz verändert 

werden können. Entsprechende 

einstimmige Beschlüsse des Europä-

ischen Rates treten aber wiederum erst in 

Kraft, wenn alle Mitgliedstaaten die 

Veränderungen auf der Grundlage ihrer 

jeweiligen nationalen Verfassungsbestim-

mungen angenommen haben. 

� �Ein Vorteil für die Fortentwicklung der 

Verfassung ist die Einführung der so 

genannten „Passerelle-Klausel“. Diese 

Bestimmung eröffnet dem Europäischen 

Rat die Möglichkeit, die Entschei-

dungsprozesse in der EU zu optimieren. 

So können durch einstimmigen Beschluss 

des Europäischen Rates in Bereichen der 

Einstimmigkeit im dritten Verfassungsteil 

Mehrheitsentscheidungen eingeführt und 

spezielle Legislativverfahren in das ordent-

liche Gesetzgebungsverfahren überführt 

werden. Inwieweit die Passerelle-Klausel 

in bestimmten besonders diffizilen 

Bereichen tatsächlich genutzt wird (z.B. 

Steuerpolitik, Außenpolitik), wird sich noch 

erweisen müssen. Dennoch bietet sie 

zumindest die Möglichkeit, einzelne 

Verfassungsbestimmungen auch ohne ein 

kompliziertes und langwieriges Ände-

rungsverfahren zu optimieren. 
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Von der Regierungskonferenz zur 

Ratifikation 

 

Nachdem die Staats- und Regie-

rungschefs sich auf einen gemeinsamen 

Text geeinigt haben, muss die Verfassung 

die wohl höchste Hürde noch nehmen. In 

den kommenden Monaten muss der Text 

nicht nur in seine finale Form gegossen, 

übersetzt und unterschrieben werden. Das 

In-Kraft-Treten des neuen europäischen 

Grundlagendokuments setzt die Ratifi-

kation der Verfassung in allen EU-

Mitgliedstaaten voraus. Dieser Prozess 

gewinnt dadurch an Brisanz, dass in einer 

Reihe von Mitgliedstaaten ein nationales 

Referendum stattfinden wird, hierzu 

gehören Belgien, Dänemark, Irland und 

Großbritannien, mit hoher Wahrschein-

lichkeit aber auch Frankreich, Luxemburg, 

die Niederlande, Polen, Portugal und 

Spanien. Die Erfahrungen in Dänemark 

(Maastricht) und Irland (Nizza) ebenso wie 

das zunehmende Gewicht der Europa-

skeptiker in vielen dieser Staaten nach 

den jüngsten Europawahlen lassen nur 

den Schluss zu, dass ein Scheitern 

einzelner Volksabstimmungen keineswegs 

ausgeschlossen ist.  

 

Es wird nicht einfach sein, die Bürger und 

Parlamente in allen EU-Ländern von der 

Europäischen Verfassung zu überzeugen. 

In den Ländern, in denen eine Ratifikation 

gefährdet erscheint, werden gewaltige 

Anstrengungen notwendig sein, um die 

Vorteile der Verfassung zu vermitteln und 

dadurch einen erfolgreichen Ausgang der 

nationalen Ratifikationsprozesse herbei zu 

führen. Das wichtigste Argument wird 

dabei lauten: Mit seiner Verfassung steht 

Europa deutlich zukunftsfähiger da als 

ohne. 
Quelle: 

http://www.cap.lmu.de/download/spotlight/Reformspotlight

_03-04_d.pdf 

 

 

 

Leitfragen für die künftige Entwicklung 

�  Wie kann eine Demokratie von rund 

500 Millionen Menschen und 

gegeben der kulturellen Vielfalt 

Europas funktionieren? Wäre ein 

föderales Europa überhaupt 

handlungsfähig? 

�  Was wären die Auswirkungen, wenn die 

Europäische Union sich zu einer 

bloßen Freihandelszone zurück 

entwickelt? 

�  Welche Kernaufgaben soll die 

Europäische Union übernehmen?  

 

�  Wie können die Bürger und 

Bürgerinnen besser in den 

europäischen Integrationsprozess 

eingebunden werden, wird sich eine 

europäische Identität herausbilden? 

 

 

 

Provocation: Zwei Szenarien zur 

Zukunft Europas 

 

Bundesstaat oder Freihandelszone? 

 

Wird Europa einmal ein Bundesstaat 

werden oder im Gezänk der Mitglied-

staaten und angesichts schwindenden 

Vertrauens der Bürger zurückschrumpfen? 

Nachfolgend findet Ihr zwei unter-

schiedliche Kurz-Szenarien zur künftigen 

Entwicklung Europas.  
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Szenario 1: Vertrauenskrise 

Die zunehmende Entfremdung zwischen 

EU-Politik und Bürgern führt – angetrieben 

durch verschiedene Fälle von 

Politikversagen – zu einer elementaren 

Vertrauenskrise gegenüber der EU. 

Aufgrund der Selbstverständlichkeit von 

Frieden und Bewegungsfreiheit lassen 

sich die Vorteile der europäischen 

Integration nur noch schwer vermitteln; die 

Vorschläge des Konvents für einen 

europäischen Verfassungsvertrag versan-

den; die Regierungskonferenz 2003/04 

kapituliert vor der Vielzahl und Wider-

sprüchlichkeit der Ansprüche der EU-

Mitgliedstaaten; letztlich kommt es zu 

einer Minimalreform nach dem Strick-

muster der traditionellen Gipfeldiplomatie. 

Gleichzeitig wird die Erweiterung zügig 

vorangetrieben; die wirtschaftlichen Unter-

schiede und Verteilungskämpfe nehmen 

zu. Im Ergebnis sind die Akteure 

europäischer Politik unfähig, das System 

auf neue Integrationsstufe zu heben, um 

auf die veränderte Situation eines 

größeren und vielfältigeren Europas zu 

reagieren. Die Wahlbeteiligung 2004 und 

2009 sinkt noch im Vergleich zur Wahl 

1999 auf durchschnittlich weniger als 30 

Prozent. Ein zunehmender Regionalismus 

und ‚Narzismus der kleinen Unterschiede’ 

in den Mitgliedstaaten und eine nach wie 

vor begrenzte Mobilität der EU-Bürger 

(lediglich 2 Prozent leben in einem 

anderen Mitgliedstaat) prägen das Bild. 

Die Dominanz nationaler Entscheidungs-

kalküle im EU-Entscheidungsprozess 

nimmt zu. Die Überwindung der jahr-

zehntelangen Trennung von West- und 

Osteuropa kann nicht überwunden werden 

– zu groß sind die wirtschaftlichen 

Unterschiede und Mentalitäten.  So ge-

winnt in den wohlhabenderen Mitglied-

staaten die Debatte um die Kosten der 

Mitgliedschaft an Schärfe; in den wirt-

schaftlich schwächeren neuen Mitglied-

staaten rücken Bürokratismus und Über-

regulierung der europäischen Politik in den 

Fokus der öffentlichen Debatte und 

werden gegen den Integrationsprozess ins 

Feld geführt. Viele Stimmen in den 

Ländern Mittel- und Osteuropas, und 

prangern den „Aufkauf ihres Landes“ 

durch westliche Investoren an. Den einen 

„zu teuer“, den anderen „zu ungerecht“, 

gewinnen in allen Ländern der EU (neue) 

rechtspopulistische Parteien und ‚Anti’-

NGOs als ‚Gegenentwürfe’ zu Europa an 

Einfluss. Ein dramatischer Lebens-

mittelskandal (größer als die BSE-Krise 

am Anfang des Jahrhunderts) wird von 

den Medien hochstilisiert und dem 

Versagen europäischer Politik 

zugeschrieben. Es kommt zu einem Aufruf 

zahlreicher Gruppierungen und neuer 

Koalitionen zum Wahlboykott der EP-Wahl 

2014; im selben Jahr findet in der 

Slowakei ein Referendum über den 

Austritt des Landes aus der EU statt. 

 

Szenario 2: Bundesstaat Europa 

Die wachsenden Informationsangebote 

und die zunehmende Transparenz der EU-

Organe führen zu einer intensiveren 

öffentlichen Auseinandersetzung mit 

europäischen Themen; die Mobilität im 

Binnenmarkt nimmt nicht zuletzt aufgrund 

Veränderungen der Lebensentwürfe der 

Europäer und am Arbeitsmarkt deutlich zu. 

Ende 2004 fand die Regierungskonferenz 

mit der weitgehenden Annahme des 

Verfassungsentwurfes des EU-Konvents 

zur Zukunft Europas für einen 

Verfassungsvertrag auf einem historischen 
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Gipfel der EU-Staats- und Regierungs-

chefs ihren Abschluss. Das politische 

System der EU wird einem Zweikam-

mersystem angeglichen, in dem EP und 

Rat in allen Fragen gleichberechtigt 

entscheiden, und die Kommission wird 

künftig aus dem EP heraus gewählt; die 

Gleichheit der Mitgliedstaaten wird in 

Richtung der Gleichheit der Bürger 

verändert, u.a. durch die Annahme des 

Vorschlags des EP, europäische Parteien 

und ein einheitliches Wahlsystem zu 

verwirklichen; 2009 wird nach 

eindrucksvollem Wahlkampf die neue 

Kommissionspräsidentin vom EP gewählt 

und vom Rat bestätigt. Die enge 

Vernetzung der europäischen Gesell-

schaften wird von breiten Teilen der EU-

Bevölkerung wahrgenommen; es bildet 

sich eine europäisierte Medienlandschaft 

heraus – der europäische Nachrichten-

sender Euronews entwickelt sich bis 2009 

zur Nummer Eins bei den Abend-

nachrichten, noch vor den nationalen 

Sendungen. Zunehmende äußere Heraus-

forderungen stärken das Bewusstsein für 

die ‚europäische Schicksalsgemeinschaft’ 

und die Bereitschaft zu weitergehenden 

Integrationsschritten. Vielfältige Initiativen 

– etwa im Umweltbereich – sowie 

grenzüberschreitende Kooperationen von 

Regionen und Gemeinden tragen zu einer 

Europäisierung von unten bei. Europa 

findet auch in der weltpolitischen Arena zu 

einer gemeinsamen Stimme. Die EU-

Bürger erwarten sich von der EU ein 

Gegengewicht zur USA, die ihre 

unilaterale Vormachtspolitik in der zweiten 

Amtszeit von G.W. Bush auf die Spitze 

getrieben hat. Umwelt- und Lebensmittel-

krisen werden als interne Heraus-

forderungen begriffen und die zuständigen 

Behörden/Köpfe zur Verantwortung 

gezogen. Die Zahl der Mitgliedstaaten 

beträgt im Jahr 2015 29. Zwar konnte die 

Türkei schließlich 2013 nach zähen 

Verhandlungen aufgenommen werden – 

gleichzeitig mit Kroatien. Die Verhand-

lungen mit weiteren Bewerberländern 

vollziehen sich jedoch schleppend und 

verzögern sich immer wieder. Auch wenn 

die Menschen und Politiker es nicht so 

nennen, die Europäische Union ist dabei, 

zu einem Bundesstaat zu werden. 

 
Von Sascha Meinert, Mai 2002 

 

 

 

Provocation: Teledirektdemokratie 

Über eine Online-Stimmabgabe wird 

bereits seit den 1960er Jahren diskutiert. 

Das schließt nicht aus, dass sie unter 

anderen gesellschaftlichen Umständen 

nicht doch realisiert wird. Könnte das die 

demokratische Dimension Europas in der 

Zukunft stärken?  

 

Das 20.Jahrhundert - vergiss es! War das 

früher ein Gejammer: Einmal in vier oder 

fünf Jahren durfte der verehrte 

Wahlbürger, die verehrte Wahlbürgerin 

seine oder ihre Stimme abgeben – und 

dann hatte er oder sie die Stimme 

buchstäblich weg- und abgegeben, konnte 

sie nicht mehr zurückfordern und egal, 

was die Regierung veranstaltete, die 

Oberindianer waren fein raus bis zur 

nächsten Wahl. Kein Wunder, damals im 

20.Jahhundert trödelte das Leben, auch 

das politische, noch gemächlich vor sich 

hin, in vier, fünf Jahren passierte nicht 

allzu viel, es sei denn, es brach ein  Krieg 

oder eine Krise aus, Fußball war 

interessanter. Aber selbst Kriege und 
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Krisen brauchten meist mehrere Jahre, um 

richtig fett zu werden, und manches 

Reförmchen köchelte ein gutes Jahrzehnt 

vor sich hin, bis die Suppe endgültig 

eingetrocknet war und sie niemand mehr 

auslöffeln brauchte. (...) 

 

Das Netz zum Glück....Erst das Netz hat 

die Demokratie auf den Marktplatz (antik: 

Forum) zurückgebracht: Jede Meinung 

kann auf dem Cyber-Forum zirkulieren, 

und egal, worum es geht, das einfache 

Handmehr genügt: angeklickt und Stimme 

abgeschickt. (...) 

 

Wie funktioniert das? Jeden Tag legen 

PolGrups (politische Gruppierungen, die 

Nachfolgeorganisationen der Parteien), 

Denkfabriken und Politiker neue Gesetz- 

und Verordnungsentwürfe im Netz aus. 

Keiner kann sagen, er oder sie hätte von 

nichts gewusst. Wer es sehr ernst nimmt, 

sollte schon ein Stündchen pro Tag fürs 

Lesen opfern. Oder sich einen 

Intelligenten Agenten maßschneidern 

lassen, der herausfiltert, was für einen 

wirklich wichtig ist. Bleibt meist nicht viel 

übrig. Fünf Tage lang wird Pro und Contra 

verhackstückt, es wird angebaggert und 

gestänkert, dann heißt es, Ring frei zur 

ersten Runde. Du gibst deine Stimme ab, 

aber erst einmal Probeweise, nur um zu 

sehen, wie die anderen anklicken. Einige 

regen sich dann immer über das Ergebnis 

auf, aber das gehört zur richtigen 

Demokratie. Wenn wir alle einer Meinung 

wären, müssten wir ja gar nicht 

abstimmen, nicht wahr? 

 

Jetzt wird’s offiziell! Nach den nächsten 

fünf Tagen schlägt der Gong für die zweite 

Runde. Dieses mal geht’s ums Ganze. 

Und jetzt heißt es: angeklickt ist 

angeklickt. Wer danach noch unzufrieden 

ist, kann höchstens ein Gegengesetz 

austüfteln, das die Entscheidung 

rückgängig macht, und es ins Netz stellen. 

Aber besser, du wartest ein paar Wochen 

damit, denn so schnell ist das Hickhack 

um das alte Gesetz nicht vergessen. 

 

Mal im Ernst: Teledirektdemokratie ist eine 

feine Sache, und unsere Vorvorderen 

haben sich schon etwas dabei gedacht, 

als sie es ausheckten. Schon in der 

drögen alten Zeit konnte man Politiklüngel 

kaum mehr unterscheiden, die 

sogenannten Parteien, auch wenn sie eine 

Menge von Coporate Design begriffen 

hatten und sich jede in einer anderen 

Regenbogenfarbe anpinselte und sie alle 

so taten, als könnten sie nicht miteinander 

in der selben Kantine essen. Schon 

damals richtete sich die Regierung nicht 

nach der Stimmung im Lande. Die aber 

ließen sie sich ganz unprofessionell und 

ohne Netz zusammentragen. (...)“ 

 
Aus: 

Angela Steinmüller, Karlheinz Steinmüller,  

Visionen 1900  2000  2100 – Eine Chronik der 

Zukunft 

ISBN 3-8077-0198-2, 1999, S. 391 f.. 
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EU-Erweiterung 
 

Ausgangslage 

Die Europäische Einigung ist ein 

dynamischer Prozess. Seit ihrer Gründung 

hat sich die Europäische Union bereits in 

mehreren Runden von sechs Gründungs-

mitgliedern auf derzeit fünfzehn Mitglieder 

erweitert. 1973 traten Großbritannien, 

Dänemark und Irland bei, 1981 folgte 

Griechenland, 1986 Portugal und Spanien 

sowie schließlich 1995 Österreich, Schwe-

den und Finnland. Zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts befindet sich die Euro-

päische Union vor der schwierigsten und 

größten Erweiterung ihrer Geschichte. Am 

1. Mai 2004 sind der EU zehn weitere 

überwiegend mittel- und osteuropäische 

Länder beigetreten.  

 

 

Rückblick 

Im März 1998 wurden die 

Beitrittsverhandlungen mit Estland, 

Ungarn, Polen, Slowenien, der Tschech-

ischen Republik und Zypern eröffnet, im 

Februar 2000 mit Rumänien, Lettland, 

Litauen, Bulgarien, der Slowakei und 

Malta. Auf dem Europäischen Rat von 

Kopenhagen im Dezember 2002 beschlos-

sen die Staats- und Regierungschefs, die 

Verhandlungen mit zehn Ländern 

(Estland, Lettland, Litauen, Polen, 

Slowakei, Slowenien, der Tschechischen 

Republik, Ungarn, Malta und Zypern) 

abzuschließen. Deren Beitrittsverträge 

wurden im April 2003 in Athen 

unterzeichnet. Die neuen Mitglieder sind 

der EU zum 1. Mai 2004 beigetreten und 

haben sich auch bereits an den Wahlen 

zum Europäischen Parlament im Juni 

2004 beteiligt. Bei entsprechenden 

Fortschritten und mit Unterstützung durch 

die Europäische Union sollen Bulgarien 

und Rumänien im Jahr 2007 folgen. 

 

Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes 

kann damit nun die Teilung des Kontinents 

überwunden werden. Durch die Aufnahme 

von acht mittel- und osteuropäischen 

Ländern, Malta und Zypern und die für 

2007 anvisierte Erweiterung um Bulgarien 

und Rumänien wird die Europäische Union 

fast 500 Millionen Bürger haben. Unklar ist 

noch, wann der 13. gegenwärtige Beitritts-

kandidat, die Türkei, in die EU 

aufgenommen werden kann. Seit kurzem 

hat auch Kroatien, das sich um die Mit-

gliedschaft in der EU bemüht, den Status 

eines Beitrittskandidaten erhalten. Auch 

die anderen Balkan-Staaten werden der 

EU wohl mittelfristig beitreten. 

 

Bisherige und geplante Erweiterungen auf 

einen Blick 

 

1951 Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und 

Stahl (EGKS) durch Belgien, 

Deutschland, Frankreich, Ita-

lien, Luxemburg und die Nie-

derlande (die „Sechs“); 

1957 Die „Sechs“ gründen mit den 

Römischen Verträgen die Euro-

päische Wirtschaftsgemein-

schaft (EWG) und die Europäi-

sche Atomgemeinschaft (EAG); 

1973 Großbritannien, Irland und 

Dänemark werden als neue 

Mitgliedstaaten aufgenommen; 

1981 Beitritt Griechenlands; 

1986 Spanien und Portugal werden 

aufgenommen; 
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1995 Schweden, Österreich und 

Finnland treten bei; 

2004 Estland, Ungarn, Polen, Slowe-

nien, die Tschechische Repu-

blik, Zypern, Rumänien, Lett-

land, Litauen, Bulgarien, der 

Slowakei und Malta 

�   25 Mitgliedstaaten im Jahr 

2004 

�   plus Rumänien, Bulgarien (vor-

aussichtlich 2007), Kroatien 

evtl. die Türkei, Mazedonien..... 

 

 

Chancen und Herausforderungen der 

Erweiterung 

·  Die Auswirkungen der anstehenden EU-

Erweiterung sind politischer und wirt-

schaftlicher Art. Bereits heute zeigt sich 

bei allen Beitrittskandidaten, dass sich 

die Perspektive auf einen EU-Beitritt 

positiv auf die Stabilität und den Pro-

zess hin zu Demokratie und wirt-

schaftlicher Erneuerung in diesen 

Ländern auswirkt. Das kommt auch den 

heutigen EU-Mitgliedstaaten zugute. 

 

·  Die Europäische Union wird durch die 

Erweiterung um zunächst zehn Länder 

von 379 auf über 445 Millionen 

Einwohner anwachsen. Die Grenzen der 

erweiterten Europäischen Union werden 

vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer, 

von Nicosia bis Kiruna reichen. Die 

‚neue Nachbarschaft‘ Europas umfasst 

zunächst Länder wie Russland, 

Weißrussland, Bosnien-Herzegowina 

und nach einem Beitritt der Türkei Syrien 

und den Irak. Dies wird die 

Verantwortung der Europäischen Union 

in der Weltpolitik erhöhen. 

 

·  Der vergrößerte Binnenmarkt wird den 

Handel verstärken und die Wettbe-

werbsfähigkeit der europäischen 

Wirtschaft in der globalisierten Welt 

verbessern. Insbesondere Deutschland 

wird von dem verbesserten Marktzugang 

zu den Ländern Mittel- und Osteuropas 

profitieren. Und auf der internationalen 

Bühne wird die Europäische Union an 

wirtschaftlichem Gewicht und Einfluss 

gewinnen.  

 

·   Auch die gemeinsame Agrar- und 

Strukturpolitik muss im Hinblick auf die 

wirtschaftlichen Entwicklungsunterschie-

de eines erweiterten Europas angepasst 

werden. Und die Erweiterung wird 

natürlich zunächst auch Geld kosten. 

Unterschiedliche Interessen bestehen 

vor allem in der EU-Agrarpolitik (rund 45 

Prozent des EU-Haushalts!). Da die 

Beitrittsländer über einen vergleichs-

weise großen landwirtschaftlichen Sektor 

(Zahl der Beschäftigten und Anteil am 

Bruttosozialprodukt) geprägt sind und in 

bezug auf das Pro-Kopf-Einkommen 

durchweg deutlich unter dem wirt-

schaftlichen Niveau der heutigen EU 

liegen, würde es, um mit den Worten des 

bayerischen Ministerpräsidenten Ed-

mund Stoiber zu sprechen, „bei einer 

Fortschreibung des bisherigen Systems 

die europäische Kasse schlicht 

zerreißen“. Diejenigen Mitgliedstaaten, 

die bislang von der Agrarpolitik am 

meisten profitieren (z.B. Frankreich), 

wollen diese jedoch beibehalten, 

während diejenigen Staaten, die davon 

weniger profitieren (z.B. Deutschland; 

vgl. auch die Debatte zwischen 

Nettozahlern und Nettoempfängern), 

stärker an Änderungen interessiert sind. 
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Auch in der EU-Strukturpolitik (rund ein 

Drittel des EU-Haushalts), die an erster 

Stelle die Entwicklung wirtschaftlich 

schwacher Regionen in der Euro-

päischen Union befördern soll,  müssen 

Veränderungen vorgenommen werden, 

was vor allem die heutigen 

Förderregionen in der EU - z.B. die 

östlichen Bundesländer oder Spanien - 

schmerzen wird. Unterschiedliche An-

sprüche werden zudem in der 

Wirtschafts- und Sozialpolitik sichtbar, 

da hier Unterschiede, sowohl in Bezug 

auf die Höhe der Sozialausgaben als 

auch der sozialen Mindeststandards, 

etwa bei den Arbeitnehmerrechten, 

bestehen. Das durchschnittliche Pro-

Kopf-Einkommen in den zehn neuen EU-

Ländern, die der EU wohl als erstes 

beitreten werden, liegt gegenwärtig bei 

knapp 40% des heutigen EU-

Durchschnitts. Mit dem wirtschaftlichen 

Gefälle einer EU der 25 oder mehr 

Mitgliedstaaten stellt sich die Frage nach 

der Solidarität zwischen den 

Mitgliedstaaten in neuer Schärfe. Ohne 

Zweifel werden diese wirtschaftlichen 

Unterschiede Europa trotz aller 

Unterstützung durch EU-Mittel noch auf 

viele Jahre prägen. 

 

·  Eine zentrale Herausforderung der 

Erweiterung liegt darin, dass einver-

nehmliche Entscheidungen bei 25 oder 

mehr Mitgliedstaaten schwieriger zu 

treffen sein werden. Kritiker der 

Erweiterung befürchten, dass sie eine 

Vertiefung der politischen Integration 

erschwert, wenn nicht sogar verhindert. 

Die EU-Institutionen und Entschei-

dungsverfahren müssen für ein Europa 

von 25 und mehr Mitgliedstaaten 

grundlegend reformiert werden, um die 

Handlungsfähigkeit europäischer Politik 

auch künftig zu gewährleisten. Mit dem 

Vertrag von Nizza sind nur erste 

Reformschritte eingeleitet worden und es 

ist eine der großen Anforderungen an 

die neue EU-Verfassung, diese 

Problematik zu entschärfen. 

 

·  Auf der anderen Seite mussten und 

müssen die neuen EU-Länder enorme 

Anstrengungen bewältigen, um die 

Kriterien für einen EU-Beitritt zu 

erfüllen, wozu neben  

-  der Implementierung von Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Minderheiten-

rechten auch  

-  eine funktionierende Marktwirtschaft, die 

dem Wettbewerb im Binnenmarkt 

standhalten kann und  

- die Übernahme der EU-Besitzstandes an 

Regeln und Normen, dem sogenannten 

‚Acquis Communitaire‘, gehören.  

 

Allein der Aufwand zum Erreichen der EU-

Umweltstandards in den zehn mittel- und 

osteuropäischen Beitrittskandidaten, die 

der EU im Jahr 2004 beitreten sollen, 

beträgt nach Schätzungen der EU-

Kommission über 120 Mrd. Euro. Und da 

Umweltverschmutzung nicht an nationalen 

Grenzen halt macht, werden auch wir in 

Deutschland davon profitieren.  

 

Chancen und Risiken auf einen Blick 

 

Chancen: 

·  Stabilisierung von Demokratie, 

Sicherung der Menschenrechte, 

Frieden in Europa 
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·  Ausweitung des Handels und 

wirtschaftliche Vorteile für alte und 

neue Mitgliedstaaten 

·  Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen durch gemeinsame 

Umweltstandards 

·  Schaffung einer Sicherheits-

gemeinschaft, gemeinsamer Kampf 

gegen internationale Kriminalität 

·  Intensivierung des kulturellen Aus-

tausches 

Probleme: 

·  Große wirtschaftliche Unterschiede 

zwischen den Mitgliedstaaten  

·  Wanderbewegungen von Arbeits-

kräften in „reichere“ Mitgliedstaaten 

·  Konflikte in und am Rande der EU-

Mitgliedstaaten, Nationalismus 

·  Künftige Verteilung der finanziellen 

Mittel („Verteilungskämpfe“ zwischen 

alten und neuen Mitgliedstaaten), 

v.a. bei den Agrarsubventionen 

·  EU könnte Handlungsfähigkeit ein-

büßen, wenn 25 und mehr 

Mitgliedstaaten entscheiden 

 

Aus der Sicht der beigetretenen Länder: 

Chancen: 

·  Höheres Wirtschaftswachstum, neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten 

·  Leben in und Beitrag zu Sicherheit 

und Frieden in Europa 

·  Zugang zu finanzieller Unterstützung 

der EU (z.B. für Landwirtschaft, 

Strukturförderung) 

Probleme: 

·  Mangelnde Wettbewerbsfähigkeit in 

einigen Sektoren (z.B. 

Landwirtschaft) 

·  Rechtsangleichung 

·  Schaffung von Verwaltungs-

strukturen, die den EU-Standards 

entsprechen 

·  Gefühl der „Mitgliedschaft 2. Klasse“ 

(lange Übergangsregelungen, z.B. in 

der Freizügigkeit) 

 

 

Schritte auf dem Weg zur EU-

Erweiterung 

Der Erweiterungsprozess um bis zu 13 

neue Länder ist bereits weit voran-

geschrittenen. Hier findet sich ein 

Kurzüberblick über die bisherige Ent-

wicklung. 

1. Zwischen 1991 und 1996 hat die 

Europäische Union sogenannte Europa-

abkommen mit zehn Staaten Mittel- und 

Osteuropas abgeschlossen. Anders als 

gewöhnliche Assoziationsabkommen der 

EU haben diese auch eine ausdrückliche 

Beitrittsperspektive enthalten. Inhalt der 

Europaabkommen ist 

·  der Abbau von Handelshemmnissen 

zwischen der EU und den beitrittswilligen 

Ländern; 

·  die finanzielle und technische Unter-

stützung dieser Länder; 

·  ein regelmäßiger politischer und kultu-

reller Dialog in vielen Bereichen. 

 

2. Beschluss über die „Kopenhagener 

Kriterien“ (1993) als Voraussetzung für die 

Mitgliedschaft: 

·  Stabilität des politischen Systems, 

Demokratie und Achtung der Men-

schenrechte (politisches Kriterium) 

·  Funktionsfähige Marktwirtschaft, die dem 

offenen Wettbewerb Stand halten kann 

(wirtschaftliches Kriterium) 

·  Fähigkeit zur Übernahme der Rechten 

und Pflichten, die sich aus dem 
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rechtlichen Besitzstand („acquis com-

munautaire“) der EU ergeben (Acquis-

Kriterium) 

 

3. Unterstützung der Beitrittskandidaten 

(„Heranführungsstrategie“) 

Die EU-Mitgliedstaaten unterstützen die 

Kandidatenländer mit Förderprogrammen, 

um sie schrittweise an den Beitritt 

heranzuführen: 

·  PHARE-Programm („phare“ ist das frz. 

Wort für „Leuchtturm“): Modernisierung 

der Verwaltungsstrukturen und För-

derung von Investitionen in Infrastruktur 

·  SAPARD-Programm: Instrument für die 

Entwicklung der Landwirtschaft 

·  ISPA-Programm: Instrument für 

regionale Entwicklung, v.a. im Umwelt- 

und Verkehrsbereich 

Zwischen 2000 und 2006 stellt die EU für 

diese Programme rund 22 Mrd. Euro zur 

Verfügung 

 

 

Leitfragen für die künftige Entwicklung 

 

�  Welche Länder sollten in den 

kommenden 20 Jahren als Vollmitglieder 

in die EU aufgenommen werden (z.B. die 

Türkei, Island, Norwegen, die Schweiz, die 

Balkanstaaten, Ukraine, Weißrussland, 

Moldavien, Israel, Marokko ...)? Diskutiert 

anhand einer Landkarte Eure Vor-

stellungen. Welche Auswirkungen sind 

damit verbunden? Welche Alternativen 

und Möglichkeiten der Einbindung 

bestehen für die Länder, die nicht in die 

EU aufgenommen werden (sollen)? Wo 

sind die Grenzen Europas? Warum? 

�

 

Provocation: „ Das Türkenproblem“  

Der Westen braucht die Türkei - etwa als 

"Frontstaat" gegen den Irak. Aber in die 

EU darf das muslimische Land niemals – 

argumentiert der Historiker Hans-Ulrich 

Wehler. Auszüge aus einem Artikel, der in 

der ZEIT, Ausgabe 38/2002 veröffentlicht 

wurde. 

 
„(...)  

1. Die EU hat bisher nicht riskiert, ihre 

Grenzen im Osten, im Südosten und 

Süden zu definieren. Im Norden und 

Westen gibt es keine Probleme, doch im 

Süden müsste klargestellt werden, dass 

weder die maghrebinischen Staaten noch 

der Nahe Osten und Israel zu Europa 

gehören. Die Hauptprobleme tun sich im 

Osten und Südosten auf. Die Ukraine, 

Weißrussland und Russland sollten zwar 

an Europa gebunden, ihre Stabilisierung 

nach Kräften unterstützt werden. Sie sind 

indes kein Teil Europas und gehören 

deshalb nicht in die EU. Sie haben Europa 

zwar manchmal massiv beeinflusst, aber 

die jüdisch-griechisch-römische Antike, die 

protestantische Reformation und die 

Renaissance, die Aufklärung und die 

Wissenschaftsrevolution haben diese 

Länder nicht geprägt. Diese Einwände 

gegen einen EU-Beitritt stechen noch 

mehr, wenn es um die Türkei geht. 

2. Das muslimische Osmanenreich hat 

rund 450 Jahre lang gegen das christliche 

Europa nahezu unablässig Krieg geführt; 

einmal standen seine Heere sogar vor den 

Toren Wiens. Das ist im Kollektiv-

gedächtnis der europäischen Völker, aber 

auch der Türkei tief verankert. Es spricht 

darum nichts dafür, eine solche 

Inkarnation der Gegnerschaft in die EU 

aufzunehmen. Das mag man noch als 
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Vorurteil eines Historikers abtun. Doch 

ändert das nichts an dem Tatbestand, 

dass eine politische Union über 

Kulturgrenzen hinweg noch nie und 

nirgendwo Bestand gehabt hat. Überdies 

ist die Häme, mit der jetzt gegen den 

"christlichen Klub" der EU polemisiert wird, 

ein Zeichen bestürzender Ignoranz, was 

2000-jährige Traditionen und die Tatsache 

angeht, dass die christlichen Konfessionen 

und Amtskirchen in Europa noch immer 

große Mächte des öffentlichen und 

privaten Lebens sind.  

3. Warum sollte heutzutage ein 

muslimischer, von der fundamen-

talistischen Welle einer erkennbaren 

Mehrheit bedrohter Staat zu Europa 

hinzustoßen, das nun einmal durch seine 

völlig anderen Traditionen geprägt ist? In 

der Bundesrepublik werfen 32 000 in 

radikalen Organisationen vereinigte 

türkische Muslime bereits hinreichend 

Probleme auf. Das Konfliktniveau im 

Inneren würde unvermeidbar angehoben. 

Ist das Menetekel des 11. September 

schon vergessen? 

4. Warum sollte, da nach europäischen 

Kriterien rund 30 Prozent des türkischen 

Arbeitskräftepotenzials als arbeitslos 

gelten, einem anatolischen Millionenheer 

die Freizügigkeit in die EU eröffnet 

werden? Überall in Europa erweisen sich 

muslimische Minderheiten als nicht 

assimilierbar und igeln sich in ihrer 

Subkultur ein. Auch die Bundesrepublik 

hat bekanntlich kein Ausländer-, sondern 

ausschließlich ein Türkenproblem. Man 

kann nur durch die strikte Verpflichtung 

zum Sprachunterricht, zum Sprachtest vor 

der Einschulung, zum regelmäßigen 

Schulbesuch, zur Bindung der Staats-

bürgerrechte an ein Examen (wie etwa in 

Holland) die starre Minderheitenlage 

allmählich auflockern. Aber warum sollte 

man diese Diaspora millionenfach freiwillig 

vermehren und damit die bisher willige 

Bereitschaft zum Zusammenleben einer 

extremen Belastungsprobe aussetzen? 

Die Zahl von 67 Millionen Türken (zur Zeit 

der Republikgründung waren es noch 12 

Millionen), die sich aufgrund der 

demografischen Explosion mit einem 

Zuwachs von etwa 2,4 Prozent pro Jahr 

dramatisch weiter erhöht, übertrifft bereits 

die Anzahl der europäischen Protestanten. 

Im Fall eines Beitritts um 2012/14 stellten 

90 Millionen Türken die größte 

Bevölkerung eines EU-Mitgliedstaates. 

Das könnte den Anspruch auf finanzielle 

Sonderleistungen und eine politische 

Führungsrolle begründen. (...)“ 

 
Quelle: 

Die ZEIT, im Internet: 
http://www.zeit.de/2002/38/Politik/200238_tuerkei.contra 

 

 

Provocation: „ Der Mond unter den 

Füßen“  

 

Die Aufnahme der Türkei ist eine Chance, 

die sich die Europäische Union nicht 

entgehen lassen darf – meint hingegen 

Heribert Prantl in einem Artikel in der 

Süddeutschen Zeitung.  

 

 

„Die Frage, ob die Türkei zu Europa 

gehört, eignet sich nicht für eine 

Quizsendung. Es geht nämlich nicht um 

eine Frage des Wissens, sondern um eine 

Frage des Wollens. Die Antwort auf die 

Frage ergibt sich also nicht aus der Zahl 

von Quadratmetern, die diesseits oder 

jenseits des Bosporus liegen. Die Antwort 
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findet man auch nicht auf den 

Schlachtfeldern, auf denen sich drei 

Jahrhunderte lang Kaiser und Könige, 

Sultane und Großwesire gegenüber-

standen. Man findet die Antwort also nicht 

bei Lepanto, nicht auf dem Kahlenberg bei 

Wien, nicht bei Peterwardein. Man findet 

sie nicht in den freundlichen Verträgen 

zwischen dem französischen König Franz 

I. und Süleiman dem Prächtigen. Man 

findet sie nicht in der berühmten Chronik 

„Gesta Francorum“, in der Anfang des 12. 

Jahrhunderts ein Ritter die These von der 

gemeinsamen Abstammung der Türken, 

Franken und Römer von den Trojanern 

entwickelte. (...) 

Gehört die Türkei zu Europa? Europa ist 

mehr als das, was war. Europa ist das, 

was die Europäer daraus zu machen 

verstehen. Die Türkei ist eine große 

Chance für die Europäische Union: Die 

Türkei ist das Land zwischen den 

Kulturen, das Land, das Europa 

geopolitisch neue Horizonte öffnet. Die EU 

darf nicht das Finale der europäischen 

Geschichte sein, sondern ihr neuer 

Anfang. Ob die Türkei europäisch ist oder 

nicht – das entscheidet die Haltung der EU 

zur Türkei. Diese Türkei hat nur zwei 

Wege: den westeuropäischen oder den 

islamistischen. Akin Birdal, der türkische 

Bürgerrechtler, sagt: „Ich weiß, welchen 

ich gehen will.“ Die EU sollte es auch 

wissen. Die Türkei ist ein Brückenland, ein 

Land zwischen den Kontinenten, die 

Synthese aus europäisch-christlicher und 

nahöstlich islamischer Kultur. Es ist das 

einzige Land der Region, das eine 

zuverlässige, am Westen orientierte 

Außenpolitik betreibt, es ist das einzige 

Land der Region mit einer laizistischen 

und demokratischen Staatsform. Es ist 

das Land, durch das Europas Öl fließt. Es 

ist das Land, dessen Auswanderer die 

größte Minderheit in Westeuropa bilden. 

Es ist das Land, in dem der Dialog 

zwischen Christentum und Islam am 

aussichtsreichsten geführt werden kann. 

Keine Stadt der Welt ist dafür so gut 

geeignet wie Istanbul. Der Islam ist schon 

jetzt die drittgrößte Religion in 

Westeuropa.  

Es gibt noch immer katholische Bischöfe, 

die über den Islam und die Türkei so 

reden, als lebten sie im 16. Jahrhundert. 

Der österreichische Oberhirt Kurt Krenn tut 

so, als stünde Europa angesichts des 

Beitrittsbegehrens aus Ankara vor der 

dritten Belagerung Wiens. Es gibt klügere, 

weitsichtigere Kirchenmänner. Der alte 

Wiener Kardinal Franz König gehört zu 

ihnen. Schon vor sechs Jahren hat er in 

einem Interview mit der Süddeutschen 

Zeitung betont, wie tief die Türkei und der 

Islam hineinragen „in die Geschichte 

dessen, was wir Europa nennen“ - so dass 

wir das „unmöglich ausschließen können “. 

König warb schlicht und eindringlich für die 

Aufnahme der Türkei in die EU: 

„Christentum und Islam, Europa und 

Türkei müssen miteinander leben, nicht 

nebeneinander.“ (...)“ 

 
Quelle: 

Süddeutsche Zeitung, im Internet:  

http://www.sueddeutsche.de/aktuell/sz/getArticleSZ.

php?artikel=artikel3197.php 

 

 


